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1 Ziele und Rahmenvorgaben 

1.1 Landespolitische Ziele 

Der Nahverkehrsplan (NVP) soll für jeden Aufgabenträger eine tragfähige und 

finanziell realistische Grundlage für die Ausgestaltung des öffentlichen Per-

sonennahverkehrs (ÖPNV) schaffen und ein abgestimmtes Vorgehen si-

chern, das den bestehenden bzw. noch zu entwickelnden verkehrlichen Ver-

flechtungen entspricht. Das Gesetz über den öffentlichen Personennahver-

kehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) verschafft den planungspflichti-

gen Aufgabenträgern (hier: Hochsauerlandkreis) die für die Gewährleistung 

einer ausreichenden Verkehrsbedienung notwendige Gestaltungsbefugnis 

durch den Nahverkehrsplan. Er dient u. a. der Darstellung der öffentlichen 

Verkehrsinteressen und Verkehrsbedürfnisse für den jeweiligen Zuständig-

keitsbereich und ist in die kommunale Gesamtplanung einzubinden. Aufstel-

lung und Inhalt des Nahverkehrsplanes richten sich nach Landesrecht (§§ 8, 

9 ÖPNVG NRW). Der Umfang der Bindungswirkung des Nahverkehrsplanes 

für die Genehmigungsbehörde wird durch das PBefG bestimmt. 

Bei der Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Nahverkehrsplanes sind die 

vorhandenen Verkehrsstrukturen und die Ziele von Raumordnung und Lan-

desplanung zu beachten. Die Belange des Umweltschutzes, die Barrierefrei-

heit im Sinne des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes und des Städ-

tebaus sowie die Vorgaben des jeweils gültigen Verkehrsinfrastrukturbedarfs-

plans (zzt. in Form des ÖPNV-Bedarfsplans und des ÖPNV-Ausbauplans 

vorliegend) sind zu berücksichtigen. Im Einzelnen werden im § 2 ÖPNVG 

NRW folgende Grundsätze der Weiterentwicklung des ÖPNV in Nordrhein-

Westfalen genannt: 

�x Beim Ausbau der Infrastruktur soll der schienengebundene Personennah-

verkehr gegenüber dem straßengebundenen Personennahverkehr Vorrang 

haben. 

�x Der Ausbau vorhandener Verkehrswege ist gegenüber dem Neubau zu 

bevorzugen. 



2 1  Ziele und Rahmenvorgaben

Nahverkehrsplan Hochsauerlandkreis 2005 – 2009

�x Der ÖPNV soll unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Umwelt-

schutzes, der sozialverträglichen Stadtentwicklung sowie des absehbaren 

Verkehrsbedarfs soweit wie möglich Vorrang erhalten. 

�x Das Eisenbahnnetz ist als Grundnetz für eine leistungsfähige und bedarfs-

gerechte Raumerschließung zu erhalten. 

�x In allen Teilen des Landes ist eine angemessene Bedienung der Bevölke-

rung durch den ÖPNV zu gewährleisten. 

�x Durch eine koordinierte Planung und Ausgestaltung des Leistungsangebo-

tes, durch einheitliche und nutzerfreundliche Tarife, durch eine koordinierte 

Fahrgastinformation sowie durch einheitliche Qualitätsstandards soll die 

Attraktivität des ÖPNV gesteigert werden. 

�x In den Verdichtungsgebieten ist die Infrastruktur des ÖPNV auszubauen. 

Die Netzverknüpfung der Schienenschnellverkehre mit dem darauf abge-

stimmten Busnetz ist durch eine nutzerfreundliche Ausgestaltung von Um-

steigeanlagen unter Einbeziehung des motorisierten und nicht motorisier-

ten Individualverkehrs sicherzustellen. 

�x In ländlichen Räumen soll eine angemessene Verkehrsbedienung durch 

koordinierte Bus-/Schienenkonzepte sichergestellt werden. Das Busnetz ist 

auf ein Grundnetz der Schienenverbindungen auszurichten. Verbindungen 

zwischen den Gemeinden sind entsprechend ihren zentralörtlichen Ver-

flechtungen sicherzustellen. 

�x Sonderverkehre sind möglichst in Linienverkehre zu überführen. 

�x Alternative Bedienungsformen wie Rufbusse, AST und Bürgerbusse sollen 

bei geringer Nachfrage genutzt werden. 

�x Bei der Planung und Ausgestaltung der Verkehrsinfrastruktur, der Fahr-

zeuge sowie des Angebotes des ÖPNV sind die Belange von Personen, 

die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, zu beachten. 

�x Ebenso ist den Belangen von Frauen, Personen, die Kinder zu betreuen 

haben, Kindern sowie Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern bei der Pla-

nung und Ausgestaltung des ÖPNV in geeigneter Weise Rechnung zu tra-

gen.
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�x An der Ausgestaltung des ÖPNV sollen die vorhandenen Verkehrs-

unternehmen zu vergleichbaren Bedingungen beteiligt werden. 

1.2 Rahmenvorgaben 

1.2.1 Landesentwicklungsplan 

Nach den Darstellungen des derzeit gültigen Landesentwicklungsplans (LEP) 

gehört der Hochsauerlandkreis in seiner siedlungsräumlichen Struktur zu den 

Gebieten mit überwiegend ländlicher Raumstruktur. Die zentralörtliche Glie-

derung weist die Städte Arnsberg, Meschede, Sundern, Schmallenberg, Win-

terberg, Brilon und Marsberg als Mittelzentren aus. Die Städte Olsberg, Hal-

lenberg, Medebach sowie die Gemeinden Bestwig und Eslohe werden als 

Grundzentren geführt. 

Der Hochsauerlandkreis wird gemäß dem Landesentwicklungsplan 1995 von 

einer großräumigen, Oberzentren verbindenden Achse (Entwicklungsachse 2. 

Ordnung) und von drei überregionalen Achsen (Entwicklungsachsen 3. Ord-

nung) durchzogen (siehe Bild 1-1): 

�x Entwicklungsachse 2. Ordnung:  

�x Ruhrgebiet / Niederlande – Arnsberg – Warburg / Kassel 

�x Entwicklungsachsen 3. Ordnung: 

�x Hamm – Werl – Arnsberg – Werdohl 

�x Warendorf / Osnabrück – Soest – Arnsberg – Werdohl 

�x Rheda-Wiedenbrück – Lippstadt – Warstein – Meschede – Olpe 

�x Paderborn – Brilon – Winterberg – Bad Berleburg. 
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Bild 1-1:  Entwicklungsachsen und zentralörtliche Gliederung im Hochsauerlandkreis 

Quelle: Landesentwicklungsplan NRW 1995 
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1.2.2 Gebietsentwicklungsplan 

Weitere für den Hochsauerlandkreis bedeutsame Rahmenvorgaben enthält 

der Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Arnsberg. Die darin 

formulierten Ziele für den öffentlichen Personennahverkehr aus dem Jahr 

1996 sind bei der Nahverkehrsplanung zu berücksichtigen. Im Einzelnen sind 

dies:

�x Für die Erschließung des Plangebietes mit Ausrichtung des ÖPNV auf die 

Oberzentren Dortmund, Siegen und Paderborn ist der öffentliche Perso-

nennahverkehr als Alternative zum Individualverkehr sowohl auf der 

Schiene als auch auf der Straße leistungsfähiger zu gestalten. (Ziel 60) 

�x Der auf den Schienenstrecken der Deutschen Bahn AG betriebene Perso-

nennahverkehr ist grundsätzlich zu erhalten und zu verbessern. Dabei soll-

te ein attraktives Angebot zu Verfügung gestellt werden. (Ziel 61) 

�x Der im Plangebiet betriebene Busverkehr ist auf günstige Verbindungen 

zwischen den Siedlungsbereichen, zu den Freizeit- und Erholungsschwer-

punkten und zu den Haltepunkten der Schienenstrecken auszurichten. In 

Nord-Süd-Richtung sollten zur Verbindung der Mittelzentren schneller als 

bisher verkehrende Busse eingesetzt werden. Insbesondere der Busver-

kehr auf den regional bedeutsamen Linien sollte attraktiver gestaltet wer-

den. (Ziel 62) 

1.2.3 Verkehrsinfrastrukturbedarfsplan 

Das Land NRW führt zzt. eine „Integrierte Gesamtverkehrsplanung“ (IGVP 

NRW) durch und bündelt damit alle Infrastrukturplanungen in einem Instru-

ment. Ergebnis ist der Verkehrsinfrastrukturbedarfsplan , der jeweils für 5 

Jahre gültig sein und erstmals Ende 2005 Rechtskraft erlangen soll. Der Ver-

kehrsinfrastrukturbedarfsplan wird den ÖPNV-Bedarfsplan und den Landes-

straßenbedarfsplan ersetzen. Der ÖPNV-Ausbauplan wird zukünftig auf der 

Grundlage des neuen Verkehrsinfrastrukturbedarfsplans aufgestellt werden. 

Der zzt. gültige ÖPNV-Bedarfsplan aus dem Jahre 1998 konkretisiert die mit-

tel- bis langfristigen Förderabsichten des Landes Nordrhein-Westfalen in be-

deutsame Infrastrukturmaßnahmen des ÖPNV (einschließlich SPNV). Damit 

wird dem Aufgabenträger eine Planungsperspektive für die nächsten 15 bis 
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20 Jahre gegeben, die für Planung und Bau langlebiger und volkswirtschaft-

lich bedeutsamer Verkehrsanlagen erforderlich ist. Der ÖPNV-Bedarfsplan 

teilt die Vorhaben in vier Bereiche ein: 

�x Indisponible Vorhaben 

�x Vordringlicher Bedarf 

�x Weiterer Bedarf 

�x Möglicher späterer Bedarf. 

Indisponible Vorhaben sind Maßnahmen, die bereits zugesagt bzw. schon 

begonnen wurden. Alle weiteren Vorhaben beschreiben den zukünftigen Be-

darf mit unterschiedlicher zeitlicher Perspektive und Dringlichkeit. Vorhaben 

des vordringlichen Bedarfs sollen bis zum Jahre 2007, Vorhaben des weite-

ren Bedarfs sollen bis 2015 realisiert sein. 

Der zzt. gültige ÖPNV-Bedarfsplan  für den schienengebundenen Verkehr 

aus dem Jahre 1998 sieht für den Hochsauerlandkreis folgende Vorhaben vor 

(die SPNV-Vorhaben unterliegen der Aufgabenträgerschaft des Zweckver-

bandes): 

�x Indisponible Vorhaben: keine 

�x Vorhaben des vordringlichen Bedarfs: 

�x Schwerte – Arnsberg – Brilon, Brilon Wald – Warburg 

(Streckenausbau, SPNV-Vorhaben), 

�x Brilon, Brilon Wald – Brilon, Stadt 

(Reaktivierung, SPNV-Vorhaben). 

�x Vorhaben des weiteren Bedarfs: 

�x Bestwig – Winterberg 

(Streckenausbau, SPNV-Vorhaben), 

�x Vorhaben des möglichen späteren Bedarfs: 

�x Meschede, Wennemen– Schmallenberg 

(Reaktivierung, SPNV-Vorhaben),

�x Sundern – Neheim-Hüsten 

(Reaktivierung, SPNV-Vorhaben). 
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Der zzt. gültige ÖPNV-Ausbauplan  wurde aus dem ÖPNV-Bedarfsplan 1998 

abgeleitet und umfasst die bis zum Jahre 2005 zu beginnenden verkehrsbe-

deutsamen Vorhaben. Im Hochsauerlandkreis sind dies der Streckenausbau 

im SPNV im Abschnitt „Schwerte – Arnsberg – Brilon, Brilon Wald – Warburg“ 

und die Reaktivierung im SPNV im Abschnitt „Brilon, Brilon Wald – Brilon 

Stadt“ (Vorhaben des vordringlichen Bedarfs). 

Auf dem ÖPNV-Ausbauplan baut das ÖPNV-Landesprogramm Infrastruk-

tur 2002-2006  auf und konkretisiert die kurzfristigen Förderabsichten des 

Landes Nordrhein-Westfalen in Infrastrukturmaßnahmen des SPNV und des 

kommunalen ÖPNV. Dabei spielt u. a. der verfügbare Finanzrahmen eine 

wesentliche Rolle. In das Programm können zusätzlich auch Maßnahmen 

aufgenommen werden, die dem Ministerium für Verkehr, Energie und Lan-

desplanung (MVEL) bislang noch nicht als Vorschlag gemeldet waren und 

deshalb im ÖPNV-Ausbauplan auch nicht enthalten sind. 

Das ÖPNV-Landesprogramm Infrastruktur 2002-2006 wird jeweils für einen 

Zeitraum von 5 Jahren aufgestellt und jährlich zur Anpassung des Pro-

gramms an veränderte Planungsabsichten der Maßnahmenträger bzw. an die 

tatsächlich für die Förderung zur Verfügung stehenden Finanzmittel fortge-

schrieben. Für den Hochsauerlandkreis sind für diesen Zeitraum keine Maß-

nahmen vorgesehen. 

Das ÖPNV-Landesprogramm befindet sich zzt. in der Fortschreibung. Für 

den Zeitraum 2007-2008 ist von der Bezirksregierung eine Vorschlagsliste mit 

(neuen) Maßnahmen erstellt worden. Die für den HSK relevanten Maßnah-

men zeigt Bild 7-1. 

1.2.4 Nahverkehrsplan SPNV des Zweckverbandes Ruhr- Lippe 

Der Zweckverband SPNV Ruhr-Lippe (ZRL) ist planungspflichtiger Aufgaben-

träger des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) in den Kreisen Unna und 

Soest, dem Hochsauerlandkreis, dem Märkischen Kreis und der Stadt Hamm. 

In dieser Eigenschaft hat der ZRL im Jahre 1998 einen Nahverkehrsplan für 

den SPNV aufgestellt. Im Jahr 2004 wird dessen Fortschreibung abgeschlos-

sen sein. 
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Das im NVP des ZRL aufgestellte Zielkonzept für den Schienpersonennah-

verkehr basiert auf den Maßnahmen des Integralen Taktfahrplans, die zum 

Fahrplanjahr 1998 umgesetzt wurden (ITF 1). Der ITF ist zwischenzeitlich 

mehrfach weiterentwickelt worden. Zum 15.12.2002 ist eine grundlegend  

überarbeitete und hinsichtlich des Leistungsvolumens deutlich ausgeweitete 

2. Stufe (ITF 2) in Betrieb gegangen. 

Die im NVP des Zweckverbandes (Fortschreibung) im Einzelnen vorgesehe-

nen Maßnahmen sind in Kapitel 5.2 „Angebotskonzept SPNV“ beschrieben. 
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2 Ziele des Hochsauerlandkreises 

2.1 Grundsätze 

2.1.1 Aufgaben des Nahverkehrsplanes 

Im Gesetz über den ÖPNV in NRW werden alle Kreise und kreisfreien Städte 

sowie Zweckverbände als planungspflichtige Aufgabenträger des ÖPNV ver-

pflichtet, einen Nahverkehrsplan aufzustellen. Der Nahverkehrsplan des 

Hochsauerlandkreises definiert den Rahmen und die gewünschte Entwick-

lungsrichtung für die zukünftige Planung und Gestaltung des ÖPNV im Kreis. 

Der Nahverkehrsplan ist spätestens alle fünf Jahre zu überprüfen und bei 

Bedarf fortzuschreiben. 

Der Nahverkehrsplan soll dazu beitragen, das erreichte Niveau des ÖPNV im 

Hochsauerlandkreis zu halten und auszubauen. Gleichzeitig integriert und 

harmonisiert der Nahverkehrsplan die unterschiedlichen Aktivitäten von Kreis, 

Städten und Gemeinden zum Wohle eines lückenlosen ÖPNV-Angebotes für 

die Bevölkerung. Auf diese Weise wird die Mobilität der Bevölkerung sicher-

gestellt. Lebensqualität und Attraktivität des Wohn- und Wirtschaftsstandortes 

Hochsauerlandkreis werden erhalten bzw. verbessert. 

Ein weiterer Zweck des Nahverkehrsplanes ist es, Qualitätsziele als anzu-

strebende Zielwerte der ÖPNV-Angebotsqualität vorzugeben, die im Rahmen 

der Umsetzung des Nahverkehrsplans in konkret zu vereinbarende Qualitäts-

standards überführt werden müssen. Die Qualitätsstandards sind bei der be-

vorstehenden Liberalisierung des Verkehrsmarktes der Garant für einen att-

raktiven ÖPNV und für einen fairen Wettbewerb. Sie sind für alle Verkehrsun-

ternehmen gleichermaßen verbindlich. 

Weiterhin muss das Nahverkehrsangebot die Mobilitätsbedürfnisse der Be-

völkerung im Rahmen der Daseinsvorsorge befriedigen. Daraus ergeben sich 

die nachfolgenden Leitziele für die Nahverkehrsplanung im Hochsauerland-

kreis (siehe Kap. 2.1.2 bis 2.1.5). 
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2.1.2 Sicherung der ÖPNV-Mobilität 

Das ÖPNVG NRW fordert von den Aufgabenträgern, für die Sicherung der 

ÖPNV-Mobilität im Kreisgebiet und damit für eine ausreichende Bedienung 

der Bevölkerung mit ÖPNV-Angeboten zu sorgen. Dies bedeutet, dass auch 

in weniger dicht besiedelten Gebieten und zu nachfrageschwachen Zeiten ein 

Mindestangebot im ÖPNV zur Verfügung stehen muss. Hier sind die Vorteile 

der differenzierten Bedienung (flexible Betriebsformen) zu nutzen.  

Da sich die Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung nicht auf städtische, regio-

nale oder kreisübergreifende Verkehre beschränken, ist eine durchgehende 

Transportkette mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu garantieren. Diese durch-

gehende Transportkette bedient gleichermaßen lokale, regionale und kreis-

übergreifende Verkehre und berücksichtigt dabei die Ansprüche aller Ziel-

gruppen und Fahrtzwecke. Aufgrund der vorhandenen Nachfrageumfänge ist 

der Ausbildungsverkehr von besonderer Bedeutung. 

Die wesentlichen Maßnahmen für eine ausreichende Verkehrsbedienung der 

Bevölkerung sind: 

�x Erschließung aller Siedlungsbereiche ab 250 Einwohner und/oder Be-

schäftigte, 

�x Einsatz flexibler Betriebsformen in nachfrageschwachen Räumen, 

�x Einsatz flexibler Betriebsformen zu nachfrageschwachen Zeiten.  

2.1.3 Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV 

Die Attraktivität des ÖPNV ist Voraussetzung für seine Wirtschaftlichkeit. Die 

Ziele des Hochsauerlandkreises zur Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV 

ergeben sich aus den folgenden 4 Punkten: 

�x Schaffung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur durch eine sinnvolle 

Aufgabenteilung aller Verkehrsmittel (Produkte) des ÖPNV sowie durch ei-

ne Differenzierung der angebotenen Produkte entsprechend ihrer Ver-

kehrsaufgabe (differenzierte Bedienung). 
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�x Steigerung der Angebotsqualität durch die Beseitigung von Erschließungs-

defiziten, durch eine Priorität für Taktverkehre und durch eine Verbesse-

rung der Anschlusssituationen an zentralen Verknüpfungspunkten. 

�x Steigerung der Beförderungsqualität durch eine kontinuierliche Modernisie-

rung des Fahrzeugparks sowie durch eine nutzergerechte Ausgestaltung 

und Ausstattung der Haltestellen und Verknüpfungspunkte sowie durch 

Einhaltung von vereinbarten Qualitätsstandards. 

�x Ausbau der Verkehrsinfrastruktur durch konsequente Umsetzung von 

ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen sowie durch notwendige Erweiterun-

gen und ggf. auch Neubau von Park-and-Ride- und Bike-and-Ride-An-

lagen, insbesondere an SPNV-Stationen. 

2.1.4 Steigerung der Wirtschaftlichkeit des ÖPNV 

Wie alle anderen öffentlichen Aufgaben steht der ÖPNV unter der Vorgabe 

der sparsamen und effizienten Mittelverwendung. Öffentliche Mittel müssen 

Ziel gerichtet und sorgsam ausgegeben werden. Es ist daher bei jedem An-

gebot, das in den NVP als Planungsgröße aufgenommen ist, zu fragen, wie 

es möglichst preisgünstig erbracht und wie es möglichst ertragswirksam aus 

gestaltet werden kann. Für die Kostenseite ist der Anbieterwettbewerb eine 

interessante Entwicklung. 

Gleichzeitig gilt es, durch geeignete Marketingmaßnahmen in den Bereichen 

Fahrplanangebot, Tarifgestaltung und Kommunikation vorhandene Kunden zu 

binden und neue Kunden zu gewinnen, Erlöse zu steigern und leistungsge-

recht zu zuscheiden. 

2.1.5 Verzahnung von lokalem und regionalem ÖPNV 

Die Fahrplangestaltung soll grundsätzlich Anschlussmöglichkeiten beachten, 

damit fahrplanmäßige Übergänge zwischen allen Produkten des ÖPNV ein-

gerichtet und die Prämissen des Zusammenspiels einer nach Verkehrsaufga-

ben differenzierten Produktpalette erfüllt werden können. Dies setzt eine ent-

sprechend abgestimmte Linienplanung voraus. 
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2.2 Berücksichtigung spezieller Nutzergruppen 

2.2.1 Ausgangssituation 

Mit Wirkung zum 1. Mai 2002 ist das Gesetz zur Gleichstellung behinderter 

Menschen (BGG) in Kraft getreten. Schwerpunktmäßiges Ziel dieses Geset-

zes ist die Herstellung einer umfassend verstandenen Barrierefreiheit, die für 

behinderte Menschen sowohl die Beseitigung von räumlichen Barrieren als 

auch von Kommunikationsbarrieren beinhaltet. Barrierefreiheit wird damit zu 

einer Zielvorgabe bei der Gestaltung aller Lebensbereiche. 

In diesem Zusammenhang ist folgerichtig und zeitgleich in das Personenbe-

förderungsgesetzes (PBefG) u. a. folgende Bestimmung eingefügt worden: 

„Der Nahverkehrsplan hat die Belange behinderter und anderer Menschen 

mit Mobilitätseinschränkungen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nut-

zung des öffentlichen Personennahverkehrs eine möglichst weitgehende Bar-

rierefreiheit zu erreichen;...“. Vor diesem Hintergrund werden die nachfolgen-

den Anforderungen von Personen mit Mobilitätseinschränkungen sowie von 

Frauen und Kindern als Ziele des Hochsauerlandkreises in den Nahverkehrs-

plan aufgenommen. 

2.2.2 Anforderungen von Personen mit Mobilitätseins chränkungen 

Eine wichtige Voraussetzung für die Teilhabe am öffentlichen Leben und für 

die Bewältigung der Anforderungen des Alltags ist Mobilität. Dies gilt insbe-

sondere für diejenigen Personen, die nicht im Besitz eines Pkw sind oder  

über keine Erlaubnis zum Fahren verfügen und deshalb auf die Benutzung 

des ÖPNV angewiesen sind. Deshalb ist es erforderlich, möglichst allen Per-

sonengruppen einen Zugang zum ÖPNV zu schaffen. Bei der Planung, An-

gebotserstellung und Information sind demnach auch die Anforderungen von 

Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, zu beachten. 

Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, können öffentliche Ver-

kehrsmittel nicht oder nur mit Schwierigkeiten benutzen. Sie lassen sich in 

folgende Gruppen unterteilen: 
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�x amtlich anerkannte Behinderte (z.B. Gehbehinderte, Rollstuhlbenutzer, 

Blinde und Sehbehinderte, Hörbehinderte), 

�x Ältere und gebrechliche Personen, 

�x Personen mit großem bzw. schwerem Gepäck, 

�x Kinder unter 6 Jahren (generell auf Begleitung angewiesen), 

�x Personen mit Kinderwagen, 

�x vorübergehend Mobilitätsbehinderte (Verletzte). 

Diese Personengruppen stellen grundsätzlich vergleichbare Anforderungen 

an den ÖPNV wie Personen, die in ihrer Mobilität nicht eingeschränkt sind. 

Darüber hinaus bestehen jedoch weitergehende Forderungen, die im nach-

folgenden beispielhaft aufgeführt sind: 

�x Einsatz moderner Niederflurtechnik bei Neu- und Ersatzbeschaffungen von 

Fahrzeugen, 

�x Vorhaltung ausreichender Aufstellflächen für Rollstühle, Kinderwagen und 

schwere Lasten in den Fahrzeugen, 

�x Verbesserung der Information durch Ergänzung der Fahrplantabellen um 

Hinweise auf den Einsatz von Fahrzeugen mit Niederflurtechnik und um 

behindertengerecht eingerichtete Haltestellen bzw. Verknüpfungspunkte,  

�x Übersichtliche und damit merkbare Gestaltung des Fahrplans (die Schrift-

größe des Fahrplans ist für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit zu 

berücksichtigen) und Anordnung des Fahrplans in einer für Rollstuhlnutzer 

und kleinwüchsige Menschen geeigneten Höhe.  

�x Anstreben eines möglichst niveaufreien (stufenlosen) Zugangs zu Halte-

stellen, besonders bei Verknüpfungshaltestellen (z.B. Rampen, Aufzüge), 

�x Anstreben eines möglichst niveaufreien Ein- und Ausstiegs durch die An-

hebung der Bordsteinhöhe auf 18 bzw. 24 cm (abhängig von der örtlichen 

Situation),

�x Prüfen der technischen Machbarkeit und der finanziellen Tragbarkeit einer 

Ausstattung von Verkehrseinrichtungen, -anlagen und -fahrzeugen mit vi-

suellen, kontrastreichen und akustischen Anzeigen. 
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Fehlende Informationen oder bauliche Einrichtungen behindern den Zugang 

zum ÖPNV z. T. erheblich. Der ÖPNV wird nur dann den Personen mit Mobi-

litätseinschränkungen gerecht, wenn er auf der gesamten Transportkette ih-

ren Ansprüchen genügt.  

Vor diesem Hintergrund wird die behindertengerechte Ausrüstung von ÖPNV-

Fahrzeugen im Rahmen von Neu- und Ersatzbeschaffungen konsequent rea-

lisiert. Weiterhin wird bei allen anstehenden Umbaumaßnahmen an Haltestel-

len die Behindertengerechtigkeit hergestellt. Darüber sollen – nach Maßgabe 

der Haushaltslage des HSK und seiner Kommunen – weitere Haltestellen in 

der Reihenfolge ihrer Verkehrsbedeutung behindertengerecht umgebaut wer-

den.

2.2.3 Anforderungen von Frauen und Kindern 

Eine weitere Fahrgastgruppe mit besonderen Anforderungen an die Gestal-

tung des ÖPNV stellen Frauen dar. Vielfach sind sie mit Kindern und zum 

Zwecke des Einkaufens für die Familie unterwegs. Gleichzeitig sind aber im-

mer mehr Frauen berufstätig. Sie müssen Beruf und Familie miteinander ver-

einbaren. Frauen verfügen häufig in weit geringerem Umfang über einen Pkw 

als Männer, so dass sie stärker auf den ÖPNV angewiesen sind. Auch über-

nehmen Frauen mehrheitlich die Betreuungsaufgaben für ihre Kinder. Um die 

verschiedenen Aufgaben erfüllen zu können, ist ein attraktives, schnelles und 

häufig verkehrendes ÖPNV-Angebot wünschenswert. Ebenso ist leichte Er-

reichbarkeit der Wohn- und Arbeitsstätten, der Kinderbetreuungs- und Frei-

zeiteinrichtungen sowie der Einkaufsbereiche (ohne lange Zu- und Abgangs-

wege zu den Haltestellen) für eine breite Akzeptanz des ÖPNV von großer 

Bedeutung. 

Auch in ländlich geprägten Räumen ist das Risiko von Gewalttaten gegen 

Frauen und Kinder hoch. Das daraus resultierende Bedrohungsgefühl führt 

besonders abends und nachts zu einem unfreiwilligen Mobilitätsverzicht. 

Mädchen und ältere Frauen sind hiervon ganz besonders betroffen, da ihnen 

vielfach keine anderen Verkehrsmittel zur Verfügung stehen. Deshalb ist es 

erforderlich, bei der Gestaltung des ÖPNV-Angebotes u. a. auf folgende 

Punkte zu achten: 



2  Ziele des Hochsauerlandkreises 15 

Nahverkehrsplan Hochsauerlandkreis 2005 – 2009

�x Attraktives Angebot auch in Schwachverkehrszeiten, insbesondere im  

Abend- und Wochenendverkehr, z.B. durch Anruf-Sammeltaxi (AST)  

oder Taxibus-Angebote. AST-Systeme bieten zudem den Vorteil der Be-

förderung bis vor die Haustür, 

�x Verbesserung des Sicherheitsempfindens an den Haltestellen durch aus-

reichende Beleuchtung und gute Einsehbarkeit sowie durch ausreichende 

Abstände zu „dunklen“ Punkten (z.B. Mauern, Hecken) bzw. Planung von 

Haltestellen an frequentierten und öffentlich gut zugänglichen Orten, 

�x Verbesserung der Sicherheit im Fahrzeug durch Beobachtungsmöglichkeit 

des Innenraums durch die Fahrerin / den Fahrer und hierfür erforderliche 

ausreichende Innenbeleuchtung. 

2.3 Ausreichende Verkehrsbedienung  

2.3.1 Erschließungsqualität 

Die Haltestellen bilden den Übergang zwischen Flächennutzung und ÖPNV-

System und sind der erste Berührungspunkt zwischen Fahrgast und Ver-

kehrsunternehmen. Der Einzugsbereich von Haltestellen ist vereinfacht als 

Kreis zu verstehen, dessen Radius die zumutbare Fußwegentfernung angibt. 

Die Qualität des Zugangs zum Nahverkehrssystem ist mit dieser Entfernung 

messbar. 

Die Zielvorstellungen zur Erschließungsqualität sind in Bild 2-1 dargestellt. 

Angegeben sind Grenzwerte für Fußwegentfernungen zur Haltestelle, die 

nach Raumkategorie und Verkehrsmittel unterscheiden. Die Zielvorstellungen 

sind jeweils Mindestansprüche, die aus vorliegenden Forschungsarbeiten und 

aus Richtlinien verschiedener Körperschaften abgeleitet wurden (z.B. Emp-

fehlungen zum Bedienungsstandard des Verbandes Deutscher Verkehrsun-

ternehmen). Es wird angestrebt, alle Siedlungsbereiche mit mehr als 250 Ein-

wohnern und/oder Beschäftigten gemäß den ausgewiesenen Erschließungs-

kennwerten (siehe Bild 2-1) zu bedienen. 
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Busverkehr 1) Schienenverkehr

Zentraler Bereich 400 - 500 800 - 1000

Kernrandbereich 500 - 600 1000 - 1200

Solitärer Stadtteil/Ortsteil 600 - 700 1200 - 1500

Die Zielwerte gelten nur für Raumeinheiten mit mehr als 250 Einwohnern/Beschäftigten
1) inkl. weiterer straßengebundener Betriebsformen im ÖPNV (z.B. AST)

Legende

Zielwerte der Erschließungsqualität

Fußwegentfernungen zur Haltestelle (m)
Raumkategorie

Bild 2-1:  Zielwerte für die Raumerschließung durch öffentliche Verkehrsmittel im Hoch-

sauerlandkreis 

2.3.2 Verbindungsqualität 

Neben der guten Erreichbarkeit aller relevanten Ziele steht die schnelle 

Überwindung der Distanzen im Vordergrund der Bemühungen um ein attrak-

tives Nahverkehrssystem. Hierzu gehören insbesondere gute Verbindungs-

möglichkeiten zwischen Wohnplätzen, Gewerbezentren, Schulstandorten, 

Einkaufszentren, Freizeitzentren, landschaftlich attraktiven Gebieten etc. Da-

bei sind die wichtigsten Quellen und Ziele möglichst zeitgünstig und auf direk-

tem Wege miteinander zu verbinden sowie möglichst häufig zu bedienen. 

Die Zielvorstellungen zur Verbindungsqualität sind in Bild 2-2 dargestellt. Die 

Verbindungsqualität wird hierbei durch die Kriterien  

�x Bedienungshäufigkeit 

�x Umsteigevorgänge 

�x Geschwindigkeit 

beschrieben. Die Werte sind Mindeststandards, die aus vorliegenden Richtli-

nien verschiedener Körperschaften abgeleitet und ergänzt wurden.  

Der Fahrgast entscheidet u. a. anhand der Bedienungshäufigkeit  des 

ÖPNV über die Wahl des Verkehrsmittels. Eine tiefe Marktdurchdringung des 

ÖPNV setzt eine relativ hohe Bedienungshäufigkeit (kurze Fahrzeugfolgezei-
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ten) voraus. Für die Bedienungssystematik muss neben der Differenzierung 

nach der Raum-/Verbindungskategorie auch nach  

�x Tagesverkehr (Haupt- und Normalverkehrszeit, HVZ/NVZ), 

�x Früh-/Spät- und Wochenendverkehr (Schwachverkehrszeit, SVZ)  

unterschieden werden. In jedem Fall sollte von einem merkbaren Grundraster 

der Vertaktung ausgegangen werden. 

Für die Umstiegshäufigkeit  gilt ebenso wie für Reisezeiten die Zielsetzung, 

diese so gering wie möglich zu halten. Als Maßgröße der Umstiegshäufigkeit 

empfiehlt sich ein Bezug auf die überwiegende Anzahl Umsteigevorgänge, 

die für eine Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln akzeptiert wird. Damit 

sind im Einzelfall geringfügig bessere oder geringfügig schlechtere Zustände 

für die gleiche Verbindung nicht ausgeschlossen. Im Interesse der Merkbar-

keit sind solche Abweichungen jedoch nicht wünschenswert. Bild 2-2 zeigt, 

dass alle relevanten Ziele mit maximal einmaligem Umsteigen erreichbar sein 

sollten. 

Die Reisezeiten auf Verbindungen sollten so gering wie möglich sein, sie sind 

jedoch nicht immer auf Mindestmaße abzusenken. Da Reisezeiten stark 

durch die Entfernung von Start- und Zielpunkt einer Reise bestimmt sind, wird 

sinnvollerweise die Relation aus Weg und Zeit – ausgedrückt durch die Ge-

schwindigkeit  – betrachtet. Um gleichzeitig Hinweise auf die Direktheit der 

Verbindungen zu erhalten, empfiehlt sich der Bezug auf die Luftlinienge-

schwindigkeit. Ursache für eine geringe Geschwindigkeit können demnach 

hohe Reisezeiten ebenso sein wie große Umwege. 

Bezüglich der Geschwindigkeit werden die in Bild 2-2 angegebenen Zielwerte 

als Mindeststandard angestrebt. Hierbei ist von besonderer Bedeutung, dass 

in den Städten und Gemeinden des Hochsauerlandkreises besonders dann 

eine Erhöhung der Geschwindigkeit erreicht werden kann, wenn entspre-

chende Einrichtungen (z.B. Busspuren, Ampelvorrangschaltungen) zur Verfü-

gung stehen. Verkehrsberuhigende Maßnahmen (Fußgängerzonen, Tempo-

30-Zonen, Möblierung von Straßen) behindern in der Regel eine Erhöhung 

der Reisegeschwindigkeit im ÖPNV. Daher sollten bei der Planung von ver-

kehrsberuhigenden Maßnahmen die Auswirkungen auf den Busverkehr be-

rücksichtigt werden. 
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Bild 2-2: Zielwerte der Verbindungsqualität im ÖPNV des Hochsauerlandkreises

2.3.3 Angebotsqualität 

Nahverkehrssysteme müssen der speziellen Siedlungs- und Wirtschaftsstruk-

tur des Raumes Rechnung tragen. Ein attraktives, funktionsgerechtes und 

gleichzeitig wirtschaftlich tragbares Nahverkehrsangebot lässt sich am besten 

durch eine Kombination verschiedener Betriebsformen  erreichen. Grundlage 

hierfür bildet eine nach Verkehrsaufgaben differenzierende Produktpalette. 

Die Betriebsformen sind hierarchisch aufeinander abgestimmt und miteinan-

der verknüpft (vgl. Bild 2-3). Bei der Gestaltung von Liniennetzen ist zu be-

achten, dass die Regionalbusse wegen ihrer überwiegend raumverbindenden 

Funktion möglichst direkt, das heißt auf kurzem Weg und beschleunigt ge-

führt werden. Stadt-/Ortsbusse mit überwiegend kleinräumig erschließender 

Funktion, TaxiBusse, Anruf-Sammeltaxen und ggf. Bürgerbusse sichern die 

flächendeckende Raumerschließung. 

Der Einsatz von TaxiBussen, Anruf-Sammeltaxen (AST) und Bürgerbussen 

ist wegen ihrer geringen Kapazität begrenzt. Erfahrungen zeigen, dass der 

Einsatzbereich dieser Betriebsformen auf Teilräume mit maximal 2.000 Ein-

wohnern und/oder Beschäftigten (TaxiBusse) bzw. maximal 500 Einwohnern 

Bedienungs-
häufigkeit

(Fahrzeugfolgezeit in 
min)

Umsteigehäufigkeit
(max. Anzahl 
Umsteige-
vorgänge)

Geschwindigkeit 
(bezogen auf die 
Luftlinie in km/h)

Haupt-/Normalverkehr 60 1 20

Schwachverkehr 120 1 20

Haupt-/Normalverkehr 30 1 15

Schwachverkehr 60 1 15

Haupt-/Normalverkehr 60 1 15

Schwachverkehr 120 1 15

Schwachverkehr: 19 - 23 Uhr sowie an Wochenenden

bezogen auf 
zentrale Bereiche

>15.000 Einwohner

bezogen auf 
zentrale Bereiche

<15.000 Einwohner

Haupt- und Normalverkehr: 6 - 19 Uhr Montag bis Freitag, Samstagvormittag

Lokale Verbindungen

Zielwerte der Verbindungsqualität

Legende

Verbindungskategorien

Regionale Verbindungen

bezogen auf 
zentrale Bereiche
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und/oder Beschäftigten (AST) sowie auf Zeiten mit entsprechend schwacher 

Verkehrsnachfrage beschränkt ist. 

Das Zusammenspiel der Betriebsformen in einem Gesamtsystem muss die 

Verhältnisse zu Haupt- und Normalverkehrszeiten einerseits sowie zu 

Schwachverkehrszeiten andererseits berücksichtigen. 
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Bild 2-3:  Produkte des ÖPNV als Komponenten eines Gesamtsystems 

Der Fahrplan  ist möglichst übersichtlich und damit merkbar zu gestalten. So-

fern es die Bedienungshäufigkeit zulässt, ist eine Vertaktung des Angebotes 

unbedingt anzustreben. Aufgrund der vorhandenen Verkehrsnachfrage sowie 

aus Gründen der Orientierungskraft, der Merkbarkeit und der Einpassung in 

den regionalen Schienenverkehr bietet sich ein 30-/60-/120-Minuten-Takt als 

Grundmuster der Bedienung an. In Abhängigkeit von der Verkehrsnachfrage 

bleiben entsprechende Verdichtungen oder Ausdünnungen der Bedienungs-

häufigkeit zulässig, sofern das Taktgrundmuster beibehalten wird. Bei der 

Dimensionierung des Platzangebotes (Sitz- und Stehplätze) sollen die je-

TaxiBus (T)

Ersetzt den Stadt-/Orts- und Regionalbus in verkehrsschwachen Räumen 
oder zu Zeiten sehr geringer Nachfrage. Linienhafte Bedienung mit Taxi und 
Kleinbus von festen Haltestellen in einem festgelegten Fahrplan nach 
rechtzeitiger telefonischer Anmeldung. Der TaxiBus sichert den Anschluß an 
Stadt-/Orts- und Regionalbusse.

Dient der Erschließung von Stadt-/Gemeindeteilen mit geringer 
Verkehrsnachfrage und verkehrt nach festem Fahrplan. Linienverkehr mit 
Kleinbussen und ehrenamtlichen Fahrern.

RegionalExpress (RE)

RegionalBahn (RB)

Dient der schnellen Verbindung von Regionen und Städten entlang der 
Hauptverkehrsachsen im Schienenpersonennahverkehr. Er verbindet 
ausschließlich größere Siedlungskonzentrationen miteinander und fährt als 
ergänzendes Produkt zur RegionalBahn.

Dient der Flächenerschließung und der Verbindung von Städten und 
Gemeinden in der Region. Sie bildet das Grundnetz des regionalen 
Schienenpersonennahverkehrs.

Schnellbus (S)

Dient der schnellen Verbindung von Städten und Gemeinden in der Region 
entlang der Hauptverkehrsachsen; kann auf stark nachgefragten Relationen 
ohne direkte Schienenverbindung als Ergänzung vorhandener 
Regionalbusverbindungen eingerichtet werden.

Regionalbus (R)

Dient der Flächenerschließung und der Verbindung der Städte und 
Gemeinden in der Region außerhalb der Schienenkorridore. Er übernimmt in 
Korridoren ohne ergänzende Stadtbussysteme auch die Ortserschließung. 
Regionalbusse sichern das Grundangebot des regionalen ÖPNV, den Zugang 
zum Schienenverkehr sowie die Anbindung an das zugehörige Zentrum. 
Regiobusse (R) verkehren im Takt.

ÖPNV-Betriebsformen

Begriff Beschreibung

Bürgerbus (B)

Anruf-Sammeltaxi (AST)

Ersetzt den Stadt-/Orts-und Regionalbus in verkehrsschwachen Räumen 
oder zu Zeiten mit sehr geringer Nachfrage. Bedarfsorientierte 
flächendeckende Bedienung mit Taxen oder Kleinbussen nach rechtzeitiger 
telefonischer Anmeldung.

Stadtbus (C )
Ortsbus

Übernimmt Erschließungs- und Verbindungsaufgaben innerhalb eines 
Stadtgebietes bzw. einer Gemeinde (vielerorts auch Schülerverkehre) und 
sichert die Anbindung an den regionalen Bus- und Schienenverkehr. 
Stadtbusse verkehren im Takt.

Nachtbus (N)
Dient insbesondere dem Freizeitverkehr und der Verbindung der Städte und 
Gemeinden in der Region außerhalb der Schienenkorridore in den Abend- 
und Nachtstunden am Wochenende.



2  Ziele des Hochsauerlandkreises 21 

Nahverkehrsplan Hochsauerlandkreis 2005 – 2009

weils gültigen Standards des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen 

(VDV) beachtet werden. 

Bei der Fahrplangestaltung sollen grundsätzlich Anschlussmöglichkeiten 

beachtet werden. Damit werden fahrplanmäßige Übergänge zwischen allen 

Betriebsformen des ÖPNV eingerichtet und die Voraussetzung für eine nach 

Verkehrsaufgaben differenzierende Produktpalette geschaffen. Die im Hoch-

sauerlandkreis angestrebten Zielwerte für Anschlussqualitäten zeigt Bild 2-4. 

Die fahrplanmäßigen Anschlüsse müssen zumindest an den wichtigsten Ver-

knüpfungspunkten gesichert werden. 

Bild 2-4:  Zielwerte für Anschlussqualitäten im ÖPNV des Hochsauerlandkreises 
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3 Bestandsaufnahme (Bezugsjahr 2004) 

3.1 Raum-, Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur 

Der Hochsauerlandkreis gehört mit seinen 10 Städten und 2 Gemeinden zum 

Regierungsbezirk Arnsberg und hat rund 281.000 Einwohner. Mit 1.959 km² 

ist der Hochsauerlandkreis der flächengrößte Kreis des Landes Nordrhein-

Westfalen.

Das Kreisgebiet grenzt im Norden an den Kreis Soest, im Westen an den 

Märkischen Kreis, südwestlich an den Kreis Olpe, im Süden an den Kreis 

Siegen-Wittgenstein, im Osten an den hessischen Landkreis Waldeck-

Frankenberg und nordöstlich an den Kreis Paderborn. Das Kreisgebiet ist 

geprägt von einer überwiegend ländlichen Raumstruktur mit waldreicher Mit-

telgebirgslandschaft. Die größte kreisangehörige Stadt ist Arnsberg mit rund 

77.000 Einwohnern.  

Zur Beschreibung des Verkehrsbildes und zur Bewertung des Leistungsan-

gebotes im ÖPNV gehört auch die Erfassung der maßgebenden Strukturda-

ten. In Bild 3-1 sind die Strukturdaten für die einzelnen Städte und Gemein-

den und für das gesamte Kreisgebiet dargestellt. 

Bild 3-1:  Eckdaten der Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur 

Quelle: Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen (LDB NRW) 

Stadt /
Gemeinde

Einwoh-

ner1) unter 6  6 - 16 16 - 18 18 - 25 25 - 45 45 - 65
65 und 

mehr

Schüler 
am 

Schulort1)

Beschä-

ftigte2) Pkw1) Pkw pro
1000 EW

Arnsberg 76.985 4.536 9.074 1.785 6.145 21.007 19.499 14.939 14.975 26.657 49.568 644

Bestwig 11.833 778 1.579 290 901 3.384 2.791 2.110 2.239 2.891 7.737 654

Brilon 27.136 1.667 3.277 676 2.150 7.543 6.750 5.073 4.753 8.945 19.688 726

Eslohe 9.323 647 1.184 253 751 2.713 2.129 1.646 2.325 2.369 6.306 676

Hallenberg 4.678 290 540 123 389 1.311 1.129 896 375 1.932 3.731 798

Marsberg 22.130 1.213 2.724 605 1.680 6.167 5.529 4.212 3.141 6.523 14.259 644

Medebach 8.294 522 1.048 214 654 2.305 1.983 1.568 1.116 1.938 6.156 742

Meschede 32.414 2.046 3.853 773 2.596 8.804 8.067 6.275 7.550 12.985 21.521 664

Olsberg 15.956 940 1.993 420 1.359 4.633 3.668 2.943 4.273 5.115 10.322 647

Schmallenberg 26.266 1.683 3.466 730 2.038 7.531 6.189 4.629 3.762 7.924 18.285 696

Sundern 29.680 1.873 3.844 769 2.279 8.855 6.918 5.142 4.047 8.622 20.947 706

Winterberg 14.641 788 1.688 321 1.081 3.868 3.765 3.130 2.126 3.460 9.344 638

HSK 279.336 16.983 34.270 6.959 22.023 78.121 68.417 52.563 50.682 89.361 187.864 673

1) 2003    2) Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort, 2002
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3.2 ÖPNV-Angebotsstruktur 

3.2.1 Verkehrsunternehmen 

Grundlage der Analyse des ÖPNV-Leistungsangebotes im Hochsauerland-

kreis sind die Fahrpläne der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, gültig 

ab 14.12.2003 (Fahrplan 2004). Danach sind im Hochsauerlandkreis folgende 

Verkehrsunternehmen betriebsführend tätig: 

�x Deutsche Bahn AG (DB), 

�x Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG), 

�x Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH (BRS), 

Diese Unternehmen haben sich zusammen mit anderen, nicht im HSK tätigen 

Unternehmen, zur Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe (VRL) zusammenge-

schlossen und wenden den VRL-Gemeinschaftstarif an. Darüber hinaus gibt 

es gemeinsame Betriebsführungen und konzessionsrechtliche Beteiligungen 

�x zwischen RLG/BRS, RLG/KVB, RLG/EWF, RLG/Schade, RLG/Henneke, 

BRS/Rettler sowie 

�x von der Regionalverkehr Kurhessen GmbH (RKH), den Stadtwerken 

Schmallenberg und der Bahnbus Hochstift GmbH (BBH). 

3.2.2 Liniensteckbriefe 

Die im Hochsauerlandkreis tätigen Verkehrsunternehmen betreiben im HSK 

insgesamt ca. 130 Linien im öffentlichen Personennahverkehr. In Bild 3-2 ist 

der Liniennetzplan des HSK gemäß Fahrplanzustand 2004 wiedergegeben. 

Zu jeder Linie wurde ein Liniensteckbrief  erstellt. Darin werden für jede Linie 

die einzelnen Verbindungen zwischen den bedienten Orten aufgelistet. Für 

jede Verbindung wird die vorhandene Bedienung zum Zeitpunkt der Pla-

nungsarbeiten (Fahrplanzustand 2004) dem angestrebten Zielzustand (als 

Fahrplanzustand 2005 zwischenzeitlich bereits realisiert) gegenüber gestellt. 

Dabei wird nach Tagesarten (Montag – Freitag an Schultagen, Samstag, 

Sonn- und Feiertag) unterschieden. Die Bedienung wird anhand der Betriebs-
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zeit, der Anzahl Hin- und Rückfahrten sowie des Taktes (bei Linien im Takt-

verkehr) dargestellt. 

Die Liniensteckbriefe für alle Linien des Hochsauerlandkreises sind in der 

Anlage 8.3 zusammengestellt.
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Bild 3-2:  Liniennetzplan des Hochsauerlandkreises (Basis: Fahrplan 2004) 
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3.2.3 Schülerverkehre 

Neben der Beförderung von Schülerinnen und Schülern im allgemeinen Li-

nienverkehr nach § 42 PBefG gibt es Linien, die gemäß Freistellungsverord-

nung (FO) der unentgeltlichen Beförderung von Schülern bzw. Kindergarten-

kindern vorbehalten sind. Die Mitnahme Dritter auf solchen Linien bedarf ei-

ner besonderen Genehmigung. 

Im Hochsauerlandkreis führen einige Schulverwaltungsämter solche freige-

stellten Schülerverkehre durch. Zum einen werden Zu- und Abbringerverkeh-

re zwischen den Wohnorten und den Schulstandorten durchgeführt, zum an-

deren müssen Stundenplan bedingt die Schüler von den einzelnen Schulen 

zu Sporteinrichtungen und zurück transportiert werden. Das ergibt für jedes 

Schuljahr einen individuell auf die Stundenpläne ausgerichteten Fahrplan. 

Aufgrund der ländlich geprägten Struktur des Hochsauerlandkreises sind die 

meisten Schülerverkehre bereits in den öffentlichen Personennahverkehr in-

tegriert. Der tatsächlich stattfindende Schülerspezialverkehr ist im HSK ver-

gleichsweise gering.  

3.3 ÖPNV-Nachfragestruktur 

3.3.1 ÖPNV-Nachfrage 2003 

Zur Quantifizierung der heutigen Verkehrsnachfrage im ÖPNV des Hochsau-

erlandkreises liegen keine aktuellen flächendeckenden Erhebungen vor, aus 

denen sich Verkehrsaufkommen, Verkehrsverflechtungen und Linienbelas-

tungen ableiten ließen. Vor diesem Hintergrund wurden zur Ermittlung der 

ÖPNV-Nachfrage im Nahverkehrsplan 1997 Simulationsrechnungen durchge-

führt, die auf einer Kombination folgender Quellen basierten: 

�x Modellmäßige Betrachtung auf der Basis von Daten zur Siedlungs- und 

Wirtschaftsstruktur

�x Volks- und Arbeitsstättenzählungen 

�x Verkaufsstatistiken der Verkehrsunternehmen 

�x Linienerhebungen mit Quelle-Ziel-Befragungen der RLG und der BRS 

�x RES-Daten der Deutschen Bahn AG 
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�x Daten aus der KONTIV 

�x Daten der Landesverkehrsplanung. 

Aus dieser Datenbasis wurde seinerzeit in 3 verschiedenen Szenarien eine 

Verkehrsprognose für das Jahr 2002 abgeleitet. Anhand der zwischenzeitlich 

eingetretenen Entwicklungen – zum Vergleich wurden Wirtschafts- und Struk-

turdaten für 1997 und 2003 herangezogen – kann die Verkehrsprognose wie 

folgt aktualisiert werden: 

�x Szenario A: Wirkungen aus der Siedlungs- und Wirtsc haftsstruktur

Die Zahl der Einwohner im HSK ist seit 1997 entgegen den damaligen Er-

wartungen um ca. 2 % zurückgegangen. Die Zahl der Beschäftigten ist im 

gleichen Zeitraum um rund 1 % gesunken. Die Gästeübernachtungen sind 

ebenfalls leicht rückläufig. Dem steht eine Zunahme der Anzahl Schüler 

um ca. 2 % gegenüber. Wegen der überragenden Bedeutung des Schüler-

verkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen im ÖPNV des HSK wird ins-

gesamt von einer stagnierenden Nachfrage im Vergleich 2003 mit 1997 

ausgegangen. 

�x Szenario B: Wirkungen aus der Neuordnung von Linien system, Be-

dienungssystem, Verkehrsinfrastruktur und Tarifsyst em

Wie in der Bilanz im kommenden Kapitel festgestellt wird, ist das Maß-

nahmenprogramm des NVP 1997 zu einem großen Teil umgesetzt wor-

den. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Einführung neuer Produk-

te (Schnellbus, Regionalbus, Stadtbus, TaxiBus) sowie die Vertaktung ei-

niger Linien. Diese Maßnahmen gehen im Regelfall mit einer entsprechen-

den Verbesserung der Zufriedenheit der ÖPNV-Fahrgäste einher. Nach-

frageseitig wirken sie jedoch vornehmlich auf das Kundensegment der sog. 

Wahlfreien (Fahrgäste, die eine Fahrtalternative mit dem privaten Pkw be-

sitzen). Vor dem Hintergrund der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung 

dürften sich die Angebotsverbesserungen stabilisierend auf die ÖPNV-

Nachfrage ausgewirkt haben, nicht jedoch steigernd. 

�x Szenario C: Wirkungen aus der Verbesserung von Komf ort und In-

formationssystem

Die geplanten Verbesserungen des Komforts und des Informationssystems 

sind ebenfalls zum Teil umgesetzt worden. Die Wirkungsrichtung dieser 

Maßnahmen ist vergleichbar mit der der angebotsbezogenen Maßnahmen. 



28 3  Bestandsaufnahme (Bezugsjahr 2004)

Nahverkehrsplan Hochsauerlandkreis 2005 – 2009

Insofern ist in Anbetracht der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung auch 

hier eher ein stabilisierender Einfluss auf die ÖPNV-Nachfrage anzuneh-

men und kein steigernder. 

Insgesamt bleibt fest zu stellen, dass die ÖPNV-Nachfrage im HSK im Zeit-

raum 1997 – 2003 nahezu unverändert geblieben sein dürfte. Somit ist wei-

terhin von folgenden Fahrgastzahlen auszugehen (Anzahl Personenfahr-

ten/Normalwerktag, Zustand 2003 ):

�x ca. 71.500 (100 %) im Binnen-, Quell- und Zielverkehr des Kreises 

�x ca. 48.800   (68 %) im Binnenverkehr der kreisangehörigen Städte 

und Gemeinden 

�x ca. 13.600   (19 %) im Nachbarorts-/Regionalverkehr innerhalb des 

Kreises

�x ca. 9.100   (13 %) als Kreisgrenzen überschreitende Nachbarorts-/ 

Regionalverkehre 

3.3.2 ÖPNV-Prognose 2015 

Im Rahmen der Integrierten Gesamtverkehrsplanung des Landes Nordrhein-

Westfalen (IGVP-NRW) wurde eine Strukturdatenprognose für das Jahr 2015 

erarbeitet. Für den Hochsauerlandkreis wird demnach folgende Entwicklung 

erwartet

�x Bevölkerung: ca.   + 1 %,

�x Beschäftigte  ca. + 10 %,

�x Schüler  ca.   – 8 %.

Diese Daten sollen Tendenzen aufzeigen. Deutlich wird, dass mit der bereits 

heute schrumpfenden Geburtenzahl ein deutlicher Rückgang der Schülerzah-

len einhergehen wird. Die Prognose des Landesamtes für Datenverarbeitung 

und Statistik NRW sagt für das Jahr 2020 einen Rückgang der Einwohnerzahl 

um rd. 3 % voraus. 

Aufgrund der angespannten Finanzlage des Hochsauerlandkreises sind mit-

tel- bis langfristig Einsparungen im ÖPNV zu erwarten. Bei gleichzeitig deut-
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lich sinkenden Schülerzahlen ist von einem Rückgang der ÖPNV-Nachfrage 

von mindestens 5 % bis zum Jahr 2015 auszugehen.  

3.4 Erfolgsbilanz 1997 – 2004 

Als Grundlage für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans aus dem Jahr 

1997 wurde eine Erfolgsbilanz erarbeitet, die den Zielerreichungsgrad des 

ersten NVP überprüft und bewertet. Dabei wird unterschieden nach Maß-

nahmen im Bereich 

�x Liniennetz, Fahrplan und Betrieb 

�x Haltestellenausstattung 

�x Fahrzeugausrüstung 

�x ÖPNV-Beschleunigung 

�x Fahrgastinformation. 

Die Erfolgsbilanz bezüglich Liniennetz, Fahrplan und Betrieb ist in der Anlage 

8.1 dokumentiert. Die Erfolgsbilanz bezüglich Haltestellenausstattung, Fahr-

zeugausrüstung, ÖPNV-Beschleunigung und Fahrgastinformation ist Bild 3-3 

zu entnehmen.  

Das Maßnahmenprogramm des NVP 1997 konnte bis Ende 2004 größtenteils 

umgesetzt werden. Die wichtigsten Projekte sind: 

�x S20 Neheim – Hüsten – Sundern, 

�x S30 Brilon – Olsberg – Medebach, 

�x S40 Medebach – Winterberg – Schmallenberg, 

�x Erweiterung des Nachtbus-Netzes, 

�x Stadtverkehr Arnsberg. 

Mit dem StadtBus-System in Arnsberg wurde im Betrachtungszeitraum das 

umfangreichste Projekt im Kreisgebiet realisiert. Sämtliche Maßnahmen er-

folgten unter der Vorgabe einer Plafondierung der Kosten bei gleichzeitiger 

Optimierung der Betriebsleistungen. 
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Im September 2002 wurde der StadtBus Arnsberg mit einer beispiellosen 

Marketingoffensive eingeführt, die mit neuen Printmedien, einem eigenen 

Internetauftritt und weiteren Bausteinen zu einer intensiven Fahrgastinforma-

tion führte. Das Marketingkonzept wurde zu 50% vom Land Nordrhein-

Westfalen gefördert. Besonders innovativ war die intensive Bürgerbeteiligung 

in allen Phasen der Umsetzung. Bürgerversammlungen und Testfahrten in 

der Planungsphase wurden durch die Gründung eines Fahrtgastbeirates er-

gänzt, der alle relevanten Aspekte des Busverkehrs in Arnsberg diskutierte 

und mitgestaltete.  

Die StadtBus-Einführung wurde weiterhin durch verkehrstechnische Maß-

nahmen wie z.B. die Busbeschleunigung an Lichtsignalanlagen und die Mo-

dernisierung der Haltestellenanlagen ergänzt. Aufgrund der hohen Bedeutung 

dieses Projektes wird es in Kapitel 5 Angebotskonzept nachrichtlich vorge-

stellt, obwohl es bereits 2002 umgesetzt wurde. 

Nicht umgesetzt wurde das Konzept der S80, da sich die im NVP 1997 vor-

gesehene Linienführung als wenig wirtschaftlich erwiesen hat. Stattdessen 

wurde zum Fahrplanwechsel am 10.01.2005 ein modifiziertes Konzept reali-

siert (vgl. Kap. 5.3 „Schnellbuskonzept westlicher HSK“).  

Einige weitere Maßnahmen – hauptsächlich Änderung der Linienführung oder 

des Taktes – wurden nicht umgesetzt, weil sie sich als unwirtschaftlich erwie-

sen haben oder wegen zu geringer Nachfrage. Andere Maßnahmen des NVP 

1997 mussten in einen größeren Kontext eingebunden und in einer anderen 

Form umgesetzt werden, z.B. im Rahmen des optimierten StadtBusverkehrs 

in Arnsberg. In der Anlage 8.1 wurde die Bilanz für alle Linien in tabellarischer 

Form aufgestellt. Zu jeder nicht umgesetzten Maßnahme ist dort eine Be-

gründung angegeben.  

Der Ausbau des Schienenverkehrs konnte im Rahmen des Integralen Takt-

fahrplans (ITF) vorangetrieben werden. Weiterhin wurden umfangreiche Mar-

ketingmaßnahmen zur Steigerung der Umsteigebereitschaft auf umwelt-

freundliche Verkehrsmittel umgesetzt, wie beispielsweise die Einführung des 

Bus-/Schiene-Gemeinschaftstarifs im Raum Ruhr-Lippe mit Übergangsrege-

lung zum VRR, die Herausgabe von Fahrplanbüchern für jede kreisangehöri-

ge Stadt/Gemeinde, die Einrichtung der landesweit einheitlichen „Schlauen 

Nummer für Bus und Bahn“ im HSK (0 180 3 / 50 40 30) mit Fahrplan- und 
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Fahrpreisauskünften rund um die Uhr oder die Bereitstellung einer elektroni-

schen Fahrplanauskunft im Internet. Der Großteil der Haltestellen wurde mo-

dernisiert (neue Schilder, Linien- und Tarifinformation, Informationsvitrinen). 

Die Verbesserung der Fahrzeugausrüstung wurde begonnen und wird konti-

nuierlich fortgeführt. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die im NVP 97 geplanten 

Maßnahmen zum größten Teil umgesetzt wurden. Damit wurde eine deutliche 

Verbesserung des ÖPNV-Angebots im HSK erreicht. 

Verbesserung der 
Haltestellenausstattung

Die RLG hat ihre rund 1.000 Haltestellen und die BRS 
ihre rund 1.400 Haltestellen im HSK modernisiert (neue 
Schilder, Linien- und Tarifinformation, 
Informationsvitrinen)

Verbesserung der 
Fahrzeugausrüstung

Kontinuierliche Verbesserung der Fahrzeugflotte 
(Niederflur, z. T. Klimaanlage und Klapprampen)

ÖPNV-Beschleunigung Busbeschleunigung in Arnsberg und Meschede

Herausgabe von Fahrplanbüchern für jede 
kreisangehörige Stadt/Gemeinde

Entwicklung neuer Netzpläne (Kreisliniennetzplan, 
BusTourenPlaner)

Integration in NRW-Hotline (24-Stunden-Auskunft)

Direktmarketing Arnsberg (One-to-one und Panel)

Landesweites Projekt "Anschlussgarantie"

Zug/Bus-Anschlusssicherung 
(Meschede, Arnsberg, Neheim-Hüsten, Marsberg)

Landesweites Projekt "Pünktlichkeitsgarantie"

Maßnahme Bereich 

Verbesserung des 
Informationssystems

Bild 3-3:  Bilanz der Umsetzung des NVP 1997-2005 

Maßnahmen im Bereich Haltestellenausstattung, Fahrzeugausrüstung, 

ÖPNV-Beschleunigung und Fahrgastinformation  
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4 Zustandsbewertung (Bezugsjahr 2004) 

4.1 Abgrenzung Stadt-/Regionalverkehr 

Im Hochsauerlandkreis verkehren gemäß Fahrplan 2004 insgesamt 

ca. 130 Linien. Eingesetzt wird eine differenzierte Produktpalette aus Schnell-

bus-, Regionalbus-, Stadt-/Ortsbus-, Nachtbus-, TaxiBus- und Bürgerbus-

Linien. 

Die verschiedenen Betriebsformen sind aufeinander abgestimmt und mitein-

ander verknüpft. So verkehren die Linien R31, R33 und R46 in der Schwach-

verkehrszeit als TaxiBus. In der Stadt Arnsberg wird die Bedienung durch ein 

StadtBus-System vorgenommen (C-Linien); Ein Modell, das sich sehr gut 

bewährt hat. Das NachtBus-System hat ebenfalls großen Zuspruch im HSK 

gefunden und sollte deshalb beibehalten werden. 

4.2 Linienführung 

Parallel geführte Linien sind ein Indikator für Schwachstellen im ÖPNV-

Leistungsangebot, sofern daraus eine Konkurrenz der Angebote erwächst 

(z.B. parallel geführte Linien ohne abgestimmte Fahrpläne). Ausgenommen 

sind notwendigerweise parallel laufende Linien in der Zufahrt zu Bahnhöfen / 

Verknüpfungspunkten bzw. in zentralen Stadtbereichen. Bei der Fahrplanges-

taltung besteht besonderer Handlungsbedarf bei folgenden parallel geführten 

Linien (mit Fahrplanwechsel am 10.01.2005 bereits realisiert): 

�x 365 und 367 zwischen Eslohe und Freienohl, 

�x S30 und S40 zwischen Küstelberg und Medebach, 

�x 392 und 394 zwischen Marsberg und Westheim. 

Räumlich parallel geführte Linien können auch positive Auswirkungen auf das 

Angebot haben, z.B. wenn 

�x durch abgestimmte Fahrpläne eine Angebotsverdichtung mit möglichst 

regelmäßiger Fahrtfolge erreicht wird, 
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�x unterschiedliche Verkehrsaufgaben einander ergänzen (kleinräumige Er-

schließung und großräumige Verbindung), 

�x durch eine sog. Deckerlinie das Grundangebot zur Hauptverkehrszeit ver-

stärkt wird. 

Parallelverkehre mit positiven Angebotswirkungen im HSK bilden z.B. die Li-

nien S20, C1 und C2 zwischen Neheim und Hüsten (15-Minuten-Takt). 

4.3 Taktsystematik 

Zu jeder Linie im Hochsauerlandkreis wurde ein Liniensteckbrief erstellt (vgl. 

Anlage 8.3). Darin wird die Bedienung gemäß Fahrplan 2004 der geplanten 

Bedienung gegenübergestellt. Die Analyse der Bedienung 2004 ergibt, dass 

etwa die Hälfte der Linien zumindest teilweise im Takt fährt. Damit ist es in 

einem ländlich geprägten Raum gelungen, etwa bei jeder zweiten Linie eine 

gewisse Vertaktung in den Fahrplan zu integrieren. Die Bindungen vieler Li-

nien an die Schulanfangs- und -endzeiten setzen einer konsequenten Vertak-

tung jedoch Grenzen. 

Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild für den Werktagsverkehr: 

�x Der Schnellbus verkehrt konsequent im 60’-Takt, 

�x Die RegioBus-Linien fahren grundsätzlich im 60’-Takt. 

�x Alle Stadtbus-Linien und einige weitere Orts- und Stadtverkehrslinien fah-

ren im 30- oder 60-Minuten-Takt. 

�x Alle TaxiBus-Linien verkehren im 60’- oder 120’-Takt. 

�x Linien im Schülerverkehr bedienen bedarfsorientiert die Schulanfangs- und 

Schulendzeiten. 
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4.4 Linienverknüpfung 

Die Verknüpfung von Linien ist ein entscheidendes Kriterium für die Bewer-

tung eines ÖPNV-Angebotes. Bei der Verknüpfung verschiedener Verkehrs-

systeme, aber auch bei der Verknüpfung Bus – Bus, sind folgende Punkte zu 

beachten: 

�x Schaffung kurzer Umsteigewege 

�x Optimierung der Anschlusszeiten 

�x Aufenthaltsqualität der Verknüpfungspunkte. 

Zur Darstellung der Situation im HSK wurden Verknüpfungspunkte mit unter-

schiedlicher Bedeutung untersucht. Als Basis für die Zustandsbewertung liegt 

auch hier der Fahrplan 2004 zu Grunde. 

Verknüpfungen Bahn/Bahn 

Im Hochsauerlandkreis sind an zwei Bahnhöfen Verknüpfungen zwischen 

Zügen möglich. Am Bahnhof Bestwig wird die Kursbuchstrecke 435 mit der 

KBS 438 und am Bahnhof Brilon Wald die KBS 435 mit der KBS 439 ver-

knüpft. Die Verknüpfung findet an beiden Bahnhöfen im 2h-Takt statt. 

In Bestwig gestaltet sich die Verknüpfung derart, dass nach Ankunft aus Win-

terberg Fahrgäste nach 18 min. in Richtung Warburg und nach 30 min. in 

Richtung Hagen weiterreisen können. Fahrgäste aus Richtung Warburg fah-

ren nach 19 min, und aus Richtung Hagen nach 32 min. weiter nach Winter-

berg.

In Brilon Wald sind die Umstiege attraktiver. Nach Ankunft aus Korbach war-

ten die Fahrgäste 25 min., um in Richtung Warburg zu fahren, und 9 min., um 

in Richtung Hagen zu fahren. Fahrgäste aus Richtung Warburg haben eine 

Umstiegszeit von 23 min., für Fahrgäste aus Richtung Hagen beträgt die 

Umstiegszeit jedoch lediglich 7 min. Die Aufenthaltsqualität am Bahnhof Bri-

lon Wald ist allerdings schlecht. 
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Verknüpfungen Bahn/Bus 

Verknüpfungspunkte zwischen Bahn und Bus finden sich entlang der 

KBS 435 (Obere Ruhrtalbahn) und an der Winterberger Strecke (KBS 438). 

Untersucht wurden hier die Verknüpfungen an den Bahnhöfen Neheim-

Hüsten, Arnsberg, Meschede, Bestwig, Olsberg, Marsberg und Winterberg. In 

die Betrachtung einbezogen wurden alle Buslinien, die maßgebliche Verknüp-

fungsmöglichkeiten bieten, mit Ausnahme der Linien, die auf den Schülerver-

kehr ausgerichtet sind. Die Verknüpfungen gestalten sich an den genannten 

Punkten sehr unterschiedlich (Bild 4-1). 

Die RE17 (Sauerland-Express) verkehrt zwischen Warburg und Hagen im 

60’-Takt. Die RE57 (Dortmund-Sauerland-Express) zwischen Winterberg und 

Dortmund im 120’-Takt und zwischen Bestwig und Dortmund im 60’-Takt. 

Aufgrund des vorhandenen 30’-Taktes der Linien RE17 und RE57 auf dem 

Streckenabschnitt Bestwig - Fröndenberg können die Buslinien, die im Stun-

dentakt die Bahnhöfe bedienen, nicht alle Relationen optimal erreichen. Doch 

durch die Parallellage der beiden Zuglinien auf diesem Abschnitt sowie durch 

die Umsteigemöglichkeiten in Dortmund und Schwerte ist die Bus-Zug-

Verknüpfung mit einer der beiden RE-Linien in der Regel ausreichend. Aus-

gewiesene Fehlanschlüsse in Bild 4-1 sind unter Berücksichtigung dieser 

Rahmenbedingungen zu bewerten. 

Günstige bis mittlere Umstiegszeiten ergeben sich in Arnsberg Bahnhof für 

Verknüpfungen von/nach Sundern (Linien 332, 333) und von/nach Meschede 

(Linie 371).  

Am Bahnhof Neheim-Hüsten besteht mit dem 15’-Takt zwischen Neheim 

Busbahnhof und Hüstener Markt mit den Linien C1, C2 und S20 eine günsti-

ge Verknüpfungssituation für beide Stadtteile. Auch der Stadtteil Herdringen 

ist mit der Linie C6 hinreichend an die Züge angebunden. Die Verknüpfung 

der Züge mit den Linien C2 und S20 in/aus Richtung Sundern ist aufgrund 

der kurzen Umstiegszeiten bei Verspätungen nicht optimal. Hier wird aber mit 

Hilfe einer dynamischen Zugankunftsanzeige eine deutlich bessere Lösung 

angestrebt (im April 2005 realisiert). 

In Meschede werden unterschiedliche Verknüpfungsqualitäten erreicht. Gute 

Anschlussmöglichkeiten ergeben sich für Linien, die im 30’-Takt verkehren, 
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wie die Linie 371 in Richtung Arnsberg und die Linie 479 in Richtung Garten-

stadt. Eine attraktive Verknüpfung besteht ebenfalls zwischen den Zügen 

von/nach Dortmund/Warburg und der Linie R76 in Richtung Warstein. Länge-

re Umstiegszeiten ergeben sich zwischen Zügen von/nach Warburg und den 

Bussen Richtung Olsberg und Eversberg (Linien 350 und 472) sowie Zügen 

von/nach Hagen und den Bussen Richtung Brilon und Berge (Linien 390 und 

474). Die letztgenannte Verknüpfung ist allerdings weniger relevant, da Fahr-

gäste der Linie 474 an den Bahnhof Freienohl über die Bus-Bus-Verknüpfung 

in Berge (Linie 367) Anschluss finden. 

Die Umstiege in Marsberg und Olsberg sind kurz und somit sehr attraktiv für 

den Fahrgast. Die Umstiegszeiten der S30 aus Brilon sind sehr hoch, jedoch 

weniger relevant, da die Schienenanbindung von Brilon über die Linie 390 am 

Bahnhof Bestwig und über die Linie 482 in Brilon Wald erfolgt. Die Verknüp-

fungszeiten der S30 sind deshalb auf die Fahrtrichtung Medebach ausgerich-

tet.

In Brilon Wald existiert nur eine Linie mit einem Taktverkehr in Richtung Bri-

lon Stadt (Linie 482). Beziehungen von / nach Warburg bieten keine Schwie-

rigkeiten beim Umstieg: Relationen mit dem Ruhrgebiet sind dagegen mit 

sehr langen Wartezeiten verbunden. Fahrgäste, die Richtung Westen fahren 

wollen, haben mit der Linie 390 gute Anschlüsse an die Bahn in Bestwig. 

Am Bahnhof Winterberg ist die Verknüpfung Bus/Schiene in Richtung Olsberg 

(356), Niedersfeld (R33) und Medebach (S40) ausreichend. Die Umstiegszei-

ten in Richtung Schmallenberg (S40) und Hallenberg (356) sind dagegen 

verbesserungsbedürftig. 

Die Verknüpfung zwischen Bus und Bahn wird in Meschede und Arnsberg 

durch die Zug/Bus-Anschlusssicherung verbessert. An den Bushaltestellen 

der Bahnhöfe werden die verbleibenden Minuten bis zur tatsächlichen Ein-

fahrt des Zuges angezeigt. Der Busfahrer wartet bei Verspätung des Zuges 

bis zu 5 Minuten, um den Fahrgästen einen Umstieg zu ermöglichen. Weitere 

Anzeigetafeln wurden im Jahr 2005 an den Bahnhöfen in Neheim-Hüsten und 

Marsberg installiert. 

Insgesamt ist die Bus-Schiene-Verknüpfung im Hochsauerlandkreis als 

akzeptabel zu bezeichnen. Verknüpfungen mit theoretischen Umstiegszeiten 
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von mehr als 30 Minuten werden i.d.R. in der Praxis nicht genutzt und sind 

daher in die Bewertung der Verknüpfungsqualität nicht eingeflossen. Bei der 

Erstellung des Fahrplankonzeptes 2005, das seit dem 10.01.2005 gefahren 

wird, fanden die Verknüpfungen zwischen Bus und Bahn besondere Berück-

sichtung (vgl. Kap. 5.3).  
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Bahnhof
Bus-
linie

Richtung
der 

Buslinie

RE 17
nach

Hagen 

RE 17 
von 

Hagen 

RE17
nach 
War-
burg

RE17 
von 
War-
burg

RE 57 
nach
Dort-
mund

RE 57 
von 

Dort-
mund

RE 57 
nach 

Winter-
berg

RE 57 
von 

Winter-
berg

332 Sundern 13 12 8 7 ---2) ---2) ---2) ---2)

333 Sundern 13 7 8 21) ---2) ---2) ---2) ---2)

371 Meschede 14 11 9 6 ---2) ---2) ---2) ---2)

550 Soest ---2) ---2) 27 29 01) 31) ---2) 11)

C1 Neheim 31) 29 14 10 ---2) 28 15 12

C1 Arnsberg 21 17 21) 28 19 16 ---2) 30

C2 Neheim 18 14 ---2) ---2) ---2) ---2) 30 27

C2 Sundern 5 21) ---2) ---2) ---2) ---2) 17 15

C6 Neheim ---2) ---2) 16 14 31) 21) ---2) ---2)

C6 Hüsten ---2) ---2) 28 26 15 14 ---2) ---2)

S20 Neheim ---2) ---2) 28 25 15 13 ---2) ---2)

S20 Sundern ---2) ---2) 17 13 4 11) ---2) ---2)

350 Olsberg 26 21 ---2) ---2) ---2) ---2) 27 23

371 Arnsberg 7 ---2) 9 4 7 31) 8 4

374 Bödefeld 31) ---2) ---2) 31) ---2) 21) 4 ---2)

390 Brilon ---2) ---2) 28 23 26 22 ---2) ---2)

472 Eversberg 26 20 ---2) ---2) ---2) ---2) 27 22

473 Meschede ---2) 29 11 11) 9 01) ---2) ---2)

474 Berge ---2) ---2) ---2) 21 ---2) 01) 01) ---2)

478 Meschede 8 21) ---2) ---2) ---2) ---2) 9 4

479 Meschede 5 31) 7 5 5 4 6 5

R76 Warstein ---2) ---2) 13 4 11 31) ---2) ---2)

350 Meschede ---2) ---2) 28 26 12 9 ---2) ---2)

350 Olsberg ---2) ---2) 24 24 8 7 ---2) ---2)

390 Meschede 12 9 ---2) ---2) ---2) ---2) 29 26

390 Brilon 12 8 ---2) ---2) ---2) ---2) 29 25

391 Brilon 5 4 5 4 --- --- --- ---

394 Westheim 10 4 10 4 --- --- --- ---

350 Meschede 5 4 6 5 --- --- --- ---

356 Hallenberg 6 4 7 5 --- --- --- ---

R31 Bruchhsn. 7 4 8 5 --- --- --- ---

S30 Brilon ---2) ---2) ---2) ---2) --- --- --- ---

S30 Medebach 7 4 8 5 --- --- --- ---

Brilon Wald 482 Brilon ---2) ---2) 11 7 --- --- --- ---

356 Hallenberg --- --- --- --- ---2) ---2) --- ---

356 Olsberg --- --- --- --- 20 15 --- ---

R33 Niedersfeld --- --- --- --- 20 17 --- ---

S40 Schmallen. --- --- --- --- ---2) ---2) --- ---

S40 Medebach --- --- --- --- 15 8 --- --- 

verbesserungsbedürftig (Kategorie 3)

0 bis 10 Minuten

11 bis 15 Minuten

> 15 Minuten

zielkonform (Kategorie 1)

1) je nach örtlichen Gegebenheiten Einstufung in Kategorie 2 oder 3
2) Umstiegszeit > 30 Minuten

Arnsberg

Neheim-
Hüsten

Winterberg

Meschede

Olsberg

Marsberg

Bestwig

akzeptabel (Kategorie 2)

Bild 4-1: Verknüpfungsqualität Bahn/Bus gemäß Fahrplan 2004 
 Bei Taktverkehren sind die Umstiegszeiten für Regelverknüpfungen angege-

ben, alle Werte für Normalwerktage (Montag – Freitag), Angaben in Minuten 
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5 Angebotskonzept 2005 – 2009 

5.1 Zielsetzung 

Die Zustandsbewertung hat gezeigt, dass das Maßnahmenprogramm des 

NVP 1997 sehr weitgehend realisiert werden konnte, teilweise in einer wei-

terentwickelten, optimierten Form. Die jüngsten Maßnahmen wurden mit 

Fahrplanwechsel am 10.01.2005 umgesetzt. Damit konnte im Kompromiss 

aus den Fahrgastbedürfnissen und der Siedlungsstruktur des ländlichen 

Raumes eine hohe Angebotsqualität erreicht werden. 

Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzsituation der öffentlichen 

Haushalte – so auch des Hochsauerlandkreises – gilt es, die im HSK erreich-

te Angebotsqualität soweit und solange wie möglich zu erhalten. Damit ist die 

konkrete Zielsetzung verbunden, den Angebotszustand gemäß Fahrplan 

2005 in den nächsten 5 Jahren zu bewahren und gleichzeitig die ÖPNV-

bedingten Ausgaben auf maximal heutigem Niveau zu begrenzen. Selbstver-

ständlich besteht auch zukünftig die Aufgabe, die vorhandene Angebotsquali-

tät im ÖPNV und die Entwicklung der ÖPNV-Nachfrage kontinuierlich zu be-

obachten und bei Bedarf weiter zu optimieren. 

Vor diesem Hintergrund definiert das Angebotskonzept  2005-2009 den 

erreichten Angebotszustand im Busverkehr als Zielzustand bis zum 

Jahr 2009 . Darüber hinaus werden die kurz- bis mittelfristigen Planungen des 

ZRL als Aufgabenträger SPNV aufgeführt. 

5.2 Angebotskonzept SPNV 

Die Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Zweckverbands Ruhr-Lippe ist 

derzeit in Bearbeitung. Im Folgenden werden der Status Quo und die geplan-

ten SPNV-Maßnahmen beschrieben. 

Kursbuchstrecke 435 (Obere Ruhrtalbahn) 

Die Obere Ruhrtalbahn wird von 2 Regionalexpresslinien im 60 Min-Takt be-

fahren. Sie ergänzen sich montags bis freitags zwischen Fröndenberg und 

Bestwig annähernd zu einem Halbstundentakt. Die RE 17 verkehrt mit Neige-
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technik-fähigen Fahrzeugen des Typs VT 612 2-stündlich zwischen Hagen 

und Kassel sowie mit Fahrzeugen des Typs VT 628 2-stündlich zwischen Ha-

gen und Warburg. Das Angebot bietet damit zwischen Hagen und Warburg 

einen Stundentakt. Das vom ZRL im Rahmen des westfälischen Verkehrsver-

trags beauftragte Eisenbahnverkehrsunternehmen ist mindestens für die 

nächsten 5 Jahre die DB Regio NRW. Im Rahmen dieses Vertrages besteht 

eine Option für den ZRL, die Strecke frühestens ab Dezember 2009 auszu-

schreiben. Als Ergebnis eines Wettbewerbsverfahrens für das „Sauerland-

netz“ fährt seit Dezember die DB Regio NRW mit neuen Fahrzeugen des 

Typs Lint 43 (VT 648) auf der Linie RE 57 montags bis freitags stündlich zwi-

schen Dortmund und Bestwig und 2-stündlich weiter bis Winterberg. 

Der Ausbau der Oberen Ruhrtalbahn ist im ÖPNV-Ausbauplan des Landes 

mit einer Investitionssumme von 63,9 Mio. Euro enthalten. Um den Erhalt und 

die Funktionalität der Strecke sicherstellen zu können, werden seit März 2003 

Verbesserungsmaßnahmen in mehreren Bauabschnitten über 3 Jahre gestaf-

felt durchgeführt. In Planung ist, die Strecke zusätzlich für den Betrieb mit 

Neigetechnik-Zügen auszubauen. Entsprechende Finanzierungspläne liegen 

allerdings beim Land noch nicht vor. Die Bahnhöfe Wickede, Neheim-Hüsten, 

Freienohl, Meschede und Bigge stehen in direktem Zusammenhang mit dem 

Neitec-Ausbau und sollen nach den Planungsvorstellungen dementsprechend 

umgebaut werden. 

Die Strecke Brilon Wald – Brilon Stadt steht derzeit nur dem Güterverkehr zur 

Verfügung. Der ÖPNV-Ausbauplan des Landes sieht vor, diesen Abschnitt im 

Rahmen des Neigetechnik-Ausbaus der Oberen Ruhrtalbahn für den Schie-

nenpersonennahverkehr auszubauen. In Zusammenhang mit dieser Reakti-

vierung ist auch ein neuer Haltepunkt in Brilon Stadt geplant. Mögliche Kon-

zeptionen für den Betrieb auf dieser Strecke werden zzt. vom ZRL ausgear-

beitet.

Kursbuchstrecke 438 (Bestwig – Winterberg) 

Die Linie RE 57, die zwischen Dortmund und Bestwig verkehrt, wird alle 2 

Stunden bis nach Winterberg durchgebunden (an Samstagen und Sonntagen 

stündlich). Der ZRL setzt sich intensiv dafür ein, dass die vorhandene Infra-

struktur insoweit erhalten bleibt, dass weiterhin ausreichender Sonderverkehr, 

vor allem in den Wintermonaten, nach Winterberg durchführbar ist. Die Stadt 
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Winterberg plant, das Bahnhofsumfeld unter Beibehaltung der Lage des 

Bahnhofs umzugestalten. Im Rahmen des ÖPNV-Ausbauplans – Ausbau der 

Oberen Ruhrtalbahn – ist auch der Umbau des Haltepunktes Bigge vorgese-

hen.

Kursbuchstrecke 439 (Brilon Wald – Willingen) 

Zwischen Brilon Wald und Korbach verkehrt die Kurhessenbahn mit der RB 

55 im 2-Stundentakt, der am Wochenende von Freitag bis Sonntag zwischen 

Brilon Wald und Willingen auf einen Stundentakt verdichtet wird. Freitags fah-

ren zudem Verdichterzüge der RE 17 von Hagen und der RE 57 von Dort-

mund umsteigefrei nach Willingen und sonntags in umgekehrter Richtung 

direkt wieder zurück nach Dortmund bzw. Hagen. Die Kurhessenbahn wird 

nach der geplanten Reaktivierung der Strecke Korbach Frankenberg voraus-

sichtlich ab 2008 den Abschnitt zwischen Brilon Wald und Frankenberg be-

dienen. 

5.3 Angebotskonzept Busverkehr 

Das Angebotskonzept Busverkehr besteht im Wesentlichen aus folgenden 

Bereichen: 

�x Schnellbuskonzept westlicher Hochsauerlandkreis, 

�x Schnellbuskonzept östlicher Hochsauerlandkreis, 

�x Stadtverkehr Meschede, 

�x Stadtverkehr Arnsberg. 

Einen Überblick über den mit Fahrplanwechsel zum 10.01.2005 im HSK er-

reichten Angebotszustand im Regional- und Stadtlinienverkehr gibt Bild 6-3. 

Das Liniennetz ist in der Anlage 8.2 abgebildet. Demnach verkehren im HSK 

zzt. ca. 130 Linien: 

�x  3 SPNV-Linien 

�x  6 Schnellbus-Linien 

�x 47 Regionalbus-Linien 

�x 51 Stadt-/Ortsbus-Linien 
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�x  7 Nachtbus-Linien 

�x  5 TaxiBus-Linien 

�x  8 Bürgerbus-Linien. 

Dieser nachfolgend im Einzelnen beschriebene Angebotszustand soll kurz- 

bis mittelfristig erhalten bleiben: 

Schnellbuskonzept Westlicher Hochsauerlandkreis 

(mit Fahrplanwechsel am 10.01.2005 realisiert) 

Wichtiger Bestandteil des Konzeptes des NVP 1997 war die Planung einer 

Schnellbus-Linie im Südwesten des HSK, um eine umsteigefreie Verbindung 

zwischen Schmallenberg und Meschede zu schaffen. Die damals vorgesehe-

ne Linienführung hat sich als wenig wirtschaftlich erwiesen. Die vorliegende 

Konzeption sieht deshalb eine Neuordnung des ÖPNV im Raum Meschede / 

Eslohe / Schmallenberg vor.  

Im Schnellbuskonzept Westlicher Hochsauerlandkreis entfallen die Linien 

365, 368 und 367. Dafür werden 3 Schnellbuslinien (S90, S70, SB9) und 

1 Regionalbuslinie R68 eingeführt. Bei der Linie 367 wurde die Linienführung 

geändert. Die Schnellbuslinien und die Regionalbuslinie fahren im 60’-Takt. 

Die Linien 367 und 370 fahren im 120’-Takt. Linien mit zeitweiliger Bedienung 

(z.B. 442, 444, 466 etc.) blieben von der Neukonzeption unberührt. Das 

Schnellbuskonzept Westlicher Hochsauerlandkreis ist in Bild 5-1 dargestellt. 

Die Schnellbuslinie S90 schafft erstmalig eine umstiegsfreie Verbindung zwi-

schen Meschede und Schmallenberg mit Anschlussverbindungen zu den Zü-

gen der Oberen Ruhrtal-Bahn in Meschede. In Schmallenberg werden An-

schlüsse mit der SB9 nach Altenhundem mit Umstiegsmöglichkeiten zur 

Ruhr-Sieg-Strecke angeboten. Darüber hinaus dient Gleidorf als Verknüp-

fungspunkt zur Schnellbuslinie S40 in Fahrtrichtung Winterberg.  

Die bisherige Linie 368 zwischen Meschede und Grevenbrück wurde durch 

die beiden Linien S70 und R68 ersetzt, die allerdings miteinander verknüpft 

sind und somit dem Fahrgast weiterhin eine direkte Verbindung im 60’-Takt 

bieten. Auch hier werden sowohl in Meschede als auch in Grevenbrück die 

jeweiligen Anschlusszüge erreicht. 
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Die Linie 367 fährt jetzt zwischen Freienohl und Bremke grundsätzlich auf 

dem Linienweg über Grevenstein und Eslohe und ist in Bremke mit der Linie 

S90 in Richtung Meschede und Schmallenberg verknüpft. Für die Gemeinde 

Eslohe ergeben sich hieraus neben dem 60’-Takt der Schnellbuslinie S70 

zusätzliche Fahrtmöglichkeiten in Richtung Meschede. Die Schülerverkehrs-

Linie 370 erhielt zusätzliche Fahrten und verkehrt nun auf direktem Weg zwi-

schen Grevenstein und Freienohl, so dass dort jeweils im Wechsel alle etwa 

30 und 90 Minuten gefahren wird. 

Fahrgäste aus Grevenstein in Fahrtrichtung Meschede steigen nicht mehr in 

Berge um, sondern fahren mit den Linien 367 oder 370 bis Freienohl und nut-

zen hier die Anschlüsse an die Obere-Ruhrtal-Bahn oder an die Regionalbus-

linie 371. Sinnvolle Ergänzung wäre eine umsteigefreie Verbindung zwischen 

Meschede und dem Ortsteil Grevenstein, die jedoch aus umlauftechnischen 

Gründen derzeit nicht wirtschaftlich realisiert werden kann. Die Angebotser-

weiterung auf der Linie 370 wurde hingegen mit geringsten Kosten umge-

setzt, da für die zusätzlichen Fahrten die Standzeiten der Linie 367 genutzt 

werden konnten. 

Das Bedienungszeitfenster auf dem Abschnitt Meschede - Eslohe (neue Li-

nien S 70 und S 90) wurde insbesondere am Samstagnachmittag und an 

Sonn- und Feiertagen erweitert. Die Naherholungsregion Hennesee wird 

nunmehr auch am Wochenende erschlossen. 

Das Schnellbuskonzept Westlicher Hochsauerlandkreis erforderte Leistungs-

kürzungen in Bezug auf die Gesamtmenge und in einzelnen Räumen, wie 

z.B. in Dorlar/Fleckenberg (1h-Takt) und Wenholthausen (2h-Takt). Ein we-

sentlicher Teil der Leistung wurde umgelagert, z.B. zugunsten der Auswei-

tung des Wochenendverkehrs. Durch Einführung von Taktverkehren und 

durch systematische Linienverknüpfungen konnte außerdem die Attraktivität 

des ÖPNV gesteigert werden. Im Schülerverkehr sollten durch Erhöhung der 

Kapazität (zusätzliche Fahrt um 6.27 Uhr) die überfüllten Busse mit Esloher 

Schülern in die Mescheder Gymnasien entlastet werden. 
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Bild 5-1: Schnellbusnetzplan Westlicher Hochsauerlandkreis 

(mit Fahrplanwechsel am 10.01.2005 realisiert) 



5  Angebotskonzept 2005 – 2009 45

Nahverkehrsplan Hochsauerlandkreis 2005 – 2009 

Schnellbuskonzept Östlicher Hochsauerlandkreis 

(mit Fahrplanwechsel am 10.01.2005 realisiert) 

Zwischen Schmallenberg, Winterberg und Medebach verkehrte bislang die 

Schnellbuslinie S40 und zwischen Medebach, Olsberg und Brilon die 

Schnellbuslinie S30. Weitere Regionalbuslinien (R33, R46, R65) und Taxi-

buslinien (T40, T48, T65) ergänzten das Angebot in diesem Bereich. 

Das Schnellbuskonzept Östlicher Hochsauerlandkreis verändert den Linien-

verlauf der S40 und der T48. Die Linien R33, R46, R65 und T48 entfallen. 

Verbindungen zwischen Orten, auf denen bislang zwei Linien verkehrten, 

werden nunmehr mit einer Linie hergestellt (zwischen Küstelberg und Winter-

berg, zwischen Küstelberg und Medebach und zwischen Oberkirchen und 

Westfeld).

Die Linie S40 wird nicht mehr nach Medebach, sondern nach Niedersfeld ge-

führt. Zwischen Oberkirchen und Westfeld entfällt die R65/T65, stattdessen 

fährt der Schnellbus S40 einen Stich nach Westfeld. Die Stichfahrt dauert 

7 Minuten. Die seit 1998 mit dem TaxiBus T65 nach Bedarf stündlich durch-

geführte Bedienung Ohlenbachs wird auf 3 Fahrtenpaare pro Tag reduziert. 

Die TaxiBus-Linie T48 wird aufgrund des hohen Abrufgrades und der zukünf-

tig höheren Anzahl von Einsteigern zwischen Küstelberg und Elkeringhausen 

in eine permanent verkehrende Regionalbus-Linie (R48) umgewandelt. Da-

durch entfällt die direkte Verbindung durch die S40 zwischen Winterberg und 

Medebach. Sie wird durch einen direkten Anschluss von S30 und R48 in 

Küstelberg ersetzt. 

Alle vorhandenen Verbindungen zwischen den Ortsteilen bleiben erhalten. Es 

ändern sich einige Umstiege zwischen den Linien. Für 150 Fahrgäste pro 

Verkehrstag entfällt der Umstieg, während für 300 Fahrgäste neue Umsteige-

beziehungen entstehen. Die Schüler orientierten Fahrten bleiben unverän-

dert.

In der Woche bleiben die Anzahl der Fahrten und der Stundentakt auf allen 

Abschnitten der Produktlinien erhalten. Samstags wird das Fahrplanangebot 

um rund 2 Stunden reduziert. Die letzte Fahrmöglichkeit ist um ca. 15 Uhr. 

Hiervon sind etwa 200 Fahrgäste je Verkehrstag betroffen. Sonntags wird der 
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2-h-Takt auf den Linien S 30, S 40 und R 48 auf einen 3-h-Grundtakt, der 

teilweise durch eingeschobene Fahrten verdichtet wird, umgestellt. Das Li-

niennetz des Schnellbuskonzeptes Östlichen Hochsauerlandkreis ist in Bild  

5-2 dargestellt. 
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Bild 5-2:  Schnellbusnetzplan Östlicher Hochsauerlandkreis 

(mit Fahrplanplanwechsel am 10.01.2005 realisiert) 
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Stadtverkehr Meschede 

(mit Fahrplanwechsel am 10.01.2005 realisiert) 

Bislang verkehrten in der Stadt Meschede Stadtverkehrslinien (472, 473, 474, 

475, 476, 478, 479) und Regionalverkehrslinien (350, 390, R76, 371, 366, 

368). Nach dem Erfolg des StadtBusses in Arnsberg wurde zum Fahrplan-

wechsel 10.01.2005 auch in Meschede ein solches System eingeführt. Eine 

wichtige Erfolgsvoraussetzung ist die Vermarktung des neuen Produktes. 

Hierzu gehören vor allen Dingen die Information über ein leicht verständliches 

Fahrplanangebot sowie merkbare Liniennummern. 

Das Angebotskonzept enthält zeitliche und räumliche Verlagerungen von 

Fahrplanleistungen. Gründe hierfür sind: 

�x Die Anpassung an die städtebauliche und verkehrliche Entwicklung Me-

schedes.

�x Die Berücksichtigung des geänderten Mobilitätsverhaltens der Einwohner 

(Versorgungsverkehr, Freizeitverkehr) und der demographischen Struktur. 

�x Die Beachtung der Effizienz des öffentlichen Linienverkehrs. 

Linie C1  (bisher 479) 

Steinstraße – Winziger Platz – Busbahnhof - Gartenstadt – Ziegeleistraße – 

Busbahnhof – Winziger Platz – Steinstraße 

Die Linie wird weiterhin als Ringlinie geführt, sie fährt allerdings gegenläufig. 

Der Linienzweig Lindenstraße wurde aufgehoben. Neue Haltestellen verbes-

sern die Zugänglichkeit. Das Fahrtenangebot der Linie blieb unverändert. Die 

Fahrzeiten (An- und Abfahrt ab Zentrum und Haltstellenzeiten) veränderten 

sich nur unwesentlich. 

Linien C2, C12  (bisher 473) 

Busbahnhof – Winziger Platz – Walburgastraße – Krankenhaus – Winziger 

Platz – Busbahnhof 

Die Linie wird nach wie vor als Ringlinie geführt, sie erhielt einen einheitlichen 

Linienverlauf durch Abtrennung der Bedienung des Ittmecker Weges. Dieser 

Siedlungsbereich wird zweimal vormittags und zweimal nachmittags durch die 

Linie C12 bedient. 
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Linie C3  (bisher 472/476) 

Busbahnhof – Winziger Platz – Heinrichstal – Wehrstapel – Eversberg 

Das Fahrplanangebot der Linie 472 blieb unverändert. Die Fahrten der Linie 

476 (Zentrum – Gartenstadt – Eversberg) wurden jedoch – soweit sinnvoll – 

auf die neuen Linien aufgeteilt. 

Linie C4  (bisher 474) 

Winziger Platz – Busbahnhof – Laer – Calle – Wallen – Berge – Niederberge 

Das Fahrplanangebot blieb weitgehend unverändert. Der Fahrplan wurde um 

ein Fahrtenpaar um 9 Uhr ergänzt. Die Abfahrtszeiten wurden verschoben 

und auf den Zug in Meschede ausgerichtet. 

Linie C11  (bisher 478) 

Winziger Platz – Busbahnhof – Gebkestraße – Waldenburger Straße – Wald-

straße – Lagerstraße – Busbahnhof – Winziger Platz 

Die Ringlinie verkehrt mit reduzierter Bedienungshäufigkeit: 2 Fahrten vormit-

tags und 2 Fahrten nachmittags. Außerhalb dieser Zeiten existieren Fahrtal-

ternativen mit der 371 (30’-Takt) und der C1 (2 Mal 60’-Takt), deren Haltestel-

len fußläufig zu erreichen sind. Der Bereich Waldstraße / Steiler Weg erhält 

durch die Errichtung einer neuen Haltestelle eine verbesserte Erschließung. 

Das Fahrplanangebot am Wochenende hat sich durch die Aufteilung der 

Fahrten auf die StadtBus-Linien stark verändert. Samstags vor 9 Uhr und am 

Nachmittag wurden Fahrten aufgrund geringer Nachfrage eingestellt. Sonn- 

und Feiertags wurde das Fahrtenangebot linienrein (C1 bis C4) und in Anleh-

nung an das heutige Fahrplanangebot (Anzahl der Fahrten) umstrukturiert. 

Das Konzept StadtBus Meschede ist in Bild 5-3 dargestellt. 
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Bild 5-3:  StadtBus Meschede 

(mit Fahrplanplanwechsel am 10.01.2005 realisiert) 

Quelle: Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH  
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Stadtverkehr Arnsberg 

(im September 2002 realisiert) 

Am 28. September 2002 wurde der StadtBus Arnsberg eingeführt. Das be-

deutete die komplette Neuordnung des Stadtverkehrs hin zu einem prägnan-

ten, einheitlichen Erscheinungsbild mit direkten Linienführungen, abgestimm-

ten Umstiegen und einheitlichen Taktverkehren. 

Der StadtBus Arnsberg besteht aus 7 StadtBus-Linien, die von 2 TaxiBussen 

(T41: nach Holzen, T42: nach Bachum), einer SchnellBus-Linie (S20: nach 

Sundern) und 2 RegioBus-Linien (R52: nach Wickede, R54: nach Ostönnen) 

ergänzt werden. In Bild 5-4 ist das Liniennetz des StadtBus Arnsberg abge-

bildet. Die StadtBus-Linien bedienen Arnsberg wie folgt: 

�x Linie C1: Moosfelde – Neheim – Hüsten – Niedereimer – Arnsberg 

�x Linie C2: Bergheim – Neheim – Hüsten – Müschede – Hachen – Sundern 

�x Linie C3: Niedereimer – Arnsberg – Waldfriedhof/Gierskämpen

�x Linie C4: Neheim, Johanneskirche – Rusch 

�x Linie C6: Neheim, Busbahnhof – Herdringen – Hüstener Markt 

�x Linie C7: Neheim, Busbahnhof – Rumbecker Holz 

�x Linie C9: Hüstener Markt – Flammberg
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Bild 5-4:  StadtBus Arnsberg 

(im September 2002 realisiert) 

Quelle: Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH  
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Weitere Einzelmaßnahmen 

Zum Fahrplanwechsel am 10.01.2005 wurden weitere Änderungen bei ein-

zelnen Linien realisiert: 

�x Streichung einiger Linien bzw. Linienabschnitten bei Überführung von ein-

zelnen Fahrten in andere Linien: z.B. Linien 365, 367, 381, 392, 415, 478. 

�x Streichungen einzelner Fahrten, überwiegend in Tagesrandlagen: z.B. Li-

nien 431, 495, S20, S30; R31, R52, R54, T41, T42. 

�x Streichung einiger Fahrten im Ferienfahrplan: z.B. Linien 453, 460. 

�x Umstellung auf TaxiBus: Linie 392. 

Detaillierte Angaben hierzu sind den Liniensteckbriefen in der Anlage 8.3 zu 

entnehmen. 

Schülerverkehr 

Die veränderten Rahmenbedingungen im Schulsystem in NRW werden Aus-

wirkungen auf die Schülerbeförderung haben. Zum einen wird die Verlänge-

rung der täglichen Unterrichtszeit in den Nachmittag hinein zu einer zeitlichen 

Verschiebung der Nachfrage im Schülerverkehr führen. Zum anderen wird die 

geplante Auflösung der Schulbezirke, die eine freie Schulwahl ermöglicht, 

möglicherweise eine Veränderung der Nachfrageströme zur Folge haben. 

Diese Veränderungen erfordern eine kontinuierliche Überprüfung des vor-

handenen ÖPNV-Angebotes.mit ggf. notwendigen Anpassungen im Schüler-

verkehr. 

5.4 Einsatz besonderer Bedienungsformen 

Der Einsatz besonderer Bedienungsformen ist dann geboten, wenn der kon-

ventionelle Linienbetrieb – z.B. in Zeiten und Räumen schwacher Verkehrs-

nachfrage – wirtschaftlich nicht zu vertreten ist. Abhängig von ihrer unter-

schiedlichen Betriebsweise haben sich die folgenden Angebotsformen entwi-

ckelt:
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�x Bedarfsorientierte Angebote wie Anruf-Sammeltaxi (AST) und TaxiBus 

verkehren nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung (Aktivierung) und 

verursachen deshalb nur dann Kosten (abgesehen von den Fixkosten), 

wenn das Angebot auch tatsächlich in Anspruch genommen wird. Die be-

darfsorientierten Angebote werden im HSK gegenwärtig zentral disponiert 

und können benutzerfreundlich über die kreisweit einheitliche Telefon-

nummer 0 180 3.50 40 31 aktiviert werden. 

�x Bürgerbusse sind Busse im konventionellen Linienverkehr. Sie verkehren 

nach festem Fahrplan und bedienen festgelegte Haltestellen. Das Fahr-

zeug wird allerdings im Gegensatz zum „klassischen“ Linienbus von eh-

renamtlichen Fahrern gesteuert. Deshalb weisen Bürgerbusse besonders 

günstige Kostenstrukturen auf. 

Beide Angebotsformen sind im Hochsauerlandkreis bekannt und bewähren 

sich im Alltagsbetrieb als ergänzende Systeme zum klassischen Linienbus-

verkehr. In Anbetracht der überwiegend ländlich geprägten Siedlungsstruktur 

des HSK, der bereits mittelfristig zu erwartenden spürbaren Nachfragerück-

gänge im Schülerverkehr (und – damit verbunden – möglicherweise reduzier-

te Grundangebote) sowie der angespannten Haushaltslage wird der Einsatz 

besonderer Bedienungsformen im HSK eine zunehmend interessante Option. 

Sollte das Angebotskonzept gemäß Fahrplan 2005 zukünftig nicht mehr ei-

genwirtschaftlich durchführbar sein, muss in den infrage kommenden Teil-

räumen des HSK eine vollständige oder teilweise Umstellung auf AST, Taxi-

Bus oder Bürgerbus geprüft werden. Im Interesse einer insgesamt verbesser-

ten ÖPNV-Bedienung der Bevölkerung sollte damit möglichst eine Auswei-

tung der angebotenen Fahrtenzahl einhergehen. 

Abgesehen von einem punktuellen Einsatz besonderer Bedienungsformen in 

der Schwachverkehrszeit oder als Ersatz schwach nachgefragter Fahrten 

bieten sich ggf. weitere Einsatzmöglichkeiten in den besonders schwach be-

siedelten, ländlich geprägten Teilräumen des HSK an. Mögliche Teilräume für 

einen weitergehenden Einsatz besonderer Bedienungsformen zeigt Bild 5-5. 

In diesem Zusammenhang hat der Hochsauerlandkreis in Kooperation mit der 

Stadt Schmallenberg und den Verkehrsunternehmen BRS und RLG bereits 

ein Modellprojekt durchgeführt.  
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Dabei wurde im Rahmen einer Projektarbeit von Studierenden der Fachhoch-

schule für öffentliche Verwaltung in Hagen das Stadtgebiet Schmallenberg 

auf mögliche Verbesserungen des Verkehrsangebotes bzw. auf den Einsatz 

alternativer / innovativer Konzepte überprüft und Vorschläge zur Attraktivi-

tätssteigerung des ÖPNV bzw. zum Einsatz besonderer Bedienungsformen 

entwickelt.
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Stadt / Gemeinde Teilraum Stadt- / Ortsteil

Arnsberg Süd Wennigloh

Arnsberg Breitenbruch

Arnsberg Nord-West Voßwinkel
Bestwig Süd Berlar

Andreasberg

Wasserfall

Rixen

Scharfenberg

Wülfte 
Diemelsee Bontkirchen

Niedermarpe

Obermarpe

Dormecke

Kückelheim

Niedersalwey

Obersalwey

Sieperting

Niederlandenbeck

Oberlandenbeck

Leckmart

Lochtrop

Grimminghausen

Beisinghausen

Büenfeld

Büemke
Hallenberg Braunshausen

Marsberg Marsberg Süd Helmeringhausen
Medebach Berge

Meschede Süd-West Frenkhausen

Meschede Süd Beringhausen

Elpe

Heinrichsdorf
Helmeringhausen

Bracht

Wormbach

Berghausen

Niederberndorf

Menkhausen

Arpe

Felbecke

Werpe

Harbecke

Niedersorpe

Mittelsorpe

Obersorpe

Rehsiepen

Holthausen

Huxel

Ohlenbach

Jagdhaus

Latrop

Oberrarbach

Oberhenneborn

Niederhenneborn

Kirchrarbach

Hellefeld

Altenhellefeld

Westenfeld

Herblinghausen

Linnepe

Meinkenbracht
Mollseifen

Hildfeld

Altenfeld

Winterberg

Schmallenberg

Olsberg

Sundern Altes Testament

Eslohe

Brilon

Latroptal

Rarbach- / Hennetal

Hawerland

Sorpetal / Hunau / Hoher 
Knochen

Reismecketal

Elpetal

Marpe- / Salweytal

Meschede

Arnsberg

Bestwig

Wennebach- / Hengsbecker 
Bachtal 

Möhnetal 

Bild 5-5:  Mögliche weitere Einsatzbereiche für besondere Bedienungsformen im HSK 
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5.5 Infrastruktur 

Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur betreffen die 

�x Haltestellenausstattung 

�x Fahrzeugausrüstung 

�x ÖPNV-Beschleunigung 

Maßnahmen zur Verbesserung der Haltestellenausstattung sowie zur ÖPNV-

Beschleunigung obliegen den Städten und Gemeinden. Maßnahmen zur Ver-

besserung der Fahrzeugausrüstung sind Aufgaben der Verkehrsunterneh-

men. Grundlage sämtlicher Verbesserungsmaßnahmen bleiben die Festle-

gungen des NVP 1997. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Haltestellenausstattung sind Teil der Da-

seinsvorsorge der Städte und Gemeinden, sofern es sich nicht um verkehrlich 

notwendige und gesetzlich vorgeschriebene Ausstattungsmerkmale handelt 

(z.B. Haltestellenschild oder Aushangfahrplan), die als Pflichtaufgabe der 

Verkehrsunternehmen gelten. Im Konsens mit den kreisangehörigen Städten 

und Gemeinden wird das Maßnahmenprogramm des NVP 1997 auch weiter-

hin konsequent, aber in Teilschritten umgesetzt. Dabei werden die Qualitäts-

ziele gemäß Bild 6-4 beachtet. 

Die Verbesserung der Fahrzeugausrüstung erfolgt weiterhin konsequent, und 

zwar im Rahmen von Zusatz- oder Ersatzbeschaffungen. Dabei werden die 

Qualitätsziele gemäß Bild 6-6 beachtet. Gemäß Gesetz über den ÖPNV in 

NRW wird die Fahrzeugbeschaffung durch den Aufgabenträger unterstützt. 

Hierzu erhält der HSK pauschalierte Zuwendungen nach § 13 ÖPNVG NRW. 

Maßnahmen zur Beschleunigung des ÖPNV sind erforderlich, um die Attrak-

tivität des ÖPNV-Angebotes weiter zu erhöhen und die Betriebswirtschaftlich-

keit zu verbessern. Das Maßnahmenprogramm des NVP 1997 wird im Kon-

sens mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, einschließlich der 

Straßenbaulastträger, weiterhin konsequent umgesetzt. 
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5.6 Kostenschätzung 

Die geplanten Maßnahmen betreffen teilweise die RLG und teilweise die 

BRS. Da alle ÖPNV-Leistungen im Hochsauerlandkreis von diesen Unter-

nehmen zzt. eigenwirtschaftlich erbracht werden und auch zukünftig eigen-

wirtschaftlich erbracht werden sollen, fallen für den Aufgabenträger auch wei-

terhin keine Aufwendungen zur Unterhaltung des Betriebes an. Die Maßnah-

men haben daher keinen direkten Einfluss auf die Haushaltssituation des 

Kreises in seiner Eigenschaft als Aufgabenträger. 

Anders als bei der BRS als Unternehmen im Bundesbesitz erbringt der Hoch-

sauerlandkreis als Anteilseigner der RLG eine Defizitabdeckung des kommu-

nalen Verkehrsunternehmens. Da diese Ausgleichsleistungen auch in Zukunft 

den heutigen Finanzrahmen nicht überschreiten dürfen, sondern entspre-

chend der angedachten Neukonzeption sich weiter reduzieren müssen, dür-

fen die geplanten Maßnahmen keinen negativen Einfluss auf die Wirtschaft-

lichkeit der RLG haben. 

Das Schnellbuskonzept im westlichen Hochsauerlandkreis betrifft ausschließ-

lich Linien der BRS und bedeutet daher im Rahmen der Eigenwirtschaftlich-

keit keinen Finanzaufwand für den HSK. 

Auch das SchnellBus-Konzept im östlichen Hochsauerlandkreis, der Stadt-

verkehr in Meschede sowie alle übrigen RLG-Leistungen werden zzt. ohne 

Zuschuss des Aufgabenträgers eigenwirtschaftlich erbracht. Die im Januar 

2005 von der RLG umgesetzten Maßnahmen folgen dem oben genannten 

Finanzierungsziel. Dadurch reduziert sich der Kostenaufwand der RLG. Der 

positive wirtschaftliche Effekt wird im Wesentlichen durch folgende Punkte 

erzielt:

�x Im Tagesbetrieb des SchnellBus-Netzes kann ein Fahrzeug eingespart 

werden, da Leistungskürzungen durch den Entfall von Linienüberlagerun-

gen erzielt werden. 

�x Es werden keine großen Einnahmerückgänge erwartet, da von zusätzli-

chen Umstiegen und Umwegverbindungen im SchnellBus-Netz insbeson-

dere Feriengäste betroffen sind. 
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�x Im Stadtverkehr Meschede werden durch die Zusammenlegung von Linien 

die Leistungen optimiert. 

�x Durch die Angebotsoptimierungen beim StadtBus Arnsberg kann der Be-

triebsaufwand reduziert werden. 

�x Durch die Einzelmaßnahmen können nennenswerte Aufwandsreduzierun-

gen bei einzelnen Linien der RLG (D30, R31, 453, 460, 495) in den Tages-

rand- und Ferienzeiten erreicht werden, die die zu erwartenden Einnahme-

ausfälle deutlich übertreffen. 

Der Haushaltsplan des Hochsauerlandkreises sieht für das Jahr 2006 einen 

Betrag in Höhe von 2,6 Mio. € vor, der den Verlust der RLG des Geschäfts-

jahres 2005 abdeckt. 
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6 Vorbereitung auf den Wettbewerb 

6.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 

6.1.1 Eigen- und Gemeinwirtschaftlichkeit im gelten den Recht 

Mit der Richtlinie 91/440/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 zur Entwicklung 

der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft wurde das Eisenbahnwesen in 

Europa neu geordnet. Die Richtlinie fordert für den Bereich des Eisenbahn-

verkehrs die Trennung von Fahrweg und Betrieb, die Schaffung von Zu-

gangsrechten zu den Eisenbahnnetzen, die Unabhängigkeit der Geschäfts-

führung der Eisenbahnunternehmen sowie die Sanierung der unternehmeri-

schen Finanzstruktur. 

Die rechtliche Neuordnung des ÖPNV wurde mit der Verordnung (EWG) Nr. 

1191/69 des Rates vom 26. Juni 1969 i. d. F. der Verordnung (EWG) Nr. 

1893/91 des Rates vom 20. Juni 1991 eingeleitet. Die Verordnung regelt, 

dass die Verkehrsunternehmen von „Verpflichtungen des öffentlichen Diens-

tes“ zu befreien sind. Im Sinne des deutschen Rechts bedeutet dies, dass 

sog. gemeinwirtschaftliche Leistungen vertraglich vereinbart und auferlegt 

werden müssen. Voraussetzung für den finanziellen Ausgleich bei derartigen 

Leistungen ist aber, dass diese vom Unternehmen mit den „für die Allgemein-

heit geringsten Kosten“ erbracht werden. 

In Deutschland wurden die Bestimmungen der Richtlinie und der Verordnung 

durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 20. Dezember 1993 

und die Verabschiedung des Eisenbahnneuordnungsgesetzes vom 27. De-

zember 1993 in nationales Recht übertragen. Das Eisenbahnneuordnungs-

gesetz enthält als sog. Artikelgesetz folgende Gesetzesänderungen: 

�x Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Re-

gionalisierungsgesetz) 

�x Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 

�x Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) 

�x Personenbeförderungsgesetz (PbefG) 

�x Bundesschienenwegeausbaugesetz (BschwAG). 
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Die Nahverkehrsgesetze der Bundesländer ergänzen die auf EU- und Bun-

desebene erfolgten Rechtsänderungen. In Nordrhein-Westfalen wurde am  

7. März 1995 das Gesetz zur Regionalisierung des Schienenpersonennah-

verkehrs sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV (Regionalisierungsgesetz 

NW) erlassen. Mit Wirkung zum 01.01.2003 (zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 27.01.2004) hat der Landtag das Regionalisierungsgesetz geändert. Die 

amtliche Bezeichnung lautet jetzt „Gesetz über den öffentlichen Personen-

nahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW). Es überträgt die Aufga-

benträgerschaft für den Straßen gebundenen ÖPNV auf Kreise, kreisfreie 

Städte und – unter bestimmten Voraussetzungen – auch auf kreisangehörige 

Gemeinden. 

Zur Wahrung der Aufgabenträgerschaft für den Schienenpersonennahverkehr 

wurden in NRW neun Zweckverbände gegründet, die gleichzeitig auch für die 

Bildung eines Gemeinschaftstarifes und einheitlicher Beförderungsbedingun-

gen sowie für ein koordiniertes Verkehrsangebot verantwortlich sind. Die be-

nannten Aufgabenträger sind zuständige Behörde für die Auferlegung oder 

Vereinbarung gemeinwirtschaftlicher Leistungen und für die Aufstellung von 

Nahverkehrsplänen.  

Der deutsche Gesetzgeber hat zum Schutz der kommunalen Verkehrsunter-

nehmen, insbesondere für den Bereich des großstädtischen ÖPNV, eine Un-

terscheidung zwischen eigen- und gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen 

eingeführt. Der Begriff der Eigenwirtschaftlichkeit wurde handelsrechtlich de-

finiert und umfasst alle herkömmlichen Einnahmeformen des Unternehmens. 

Unter diesen Voraussetzungen konnten auch nach den umfangreichen Ge-

setzesänderungen auf europäischer und nationaler Ebene der genehmi-

gungsrechtliche Besitzstandsschutz und die steuerliche Querverbundfinanzie-

rung der Verkehrsunternehmen in Deutschland bislang größtenteils gewahrt 

bleiben. 

6.1.2 Vorbereitung auf den liberalisierten Verkehrs markt 

Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass die Beibehaltung der derzeitigen Finan-

zierungspraxis zur Gestaltung des ÖPNV in Deutschland in der Zukunft nicht 

mehr als gesichert angesehen werden kann. Insbesondere in den letzten 

Jahren wurden umfangreiche fachliche und politische Diskussionen darüber 

geführt, inwieweit eine Legalisierung der ÖPNV-Finanzierung zuschussbe-



62 6  Vorbereitung auf den Wettbewerb

Nahverkehrsplan Hochsauerlandkreis 2005 – 2009

dürftiger Verkehrsleistungen notwendig ist und öffentliche Zuschüsse dem 

Beihilferecht des EG-Vertrages untergeordnet werden müssen. Sollte eine 

europaweit einheitliche Finanzierungspraxis im ÖPNV nach den Erfordernis-

sen des Gemeinschaftsrechts geschaffen werden, dann würde sich die der-

zeitige noch eingeschränkte Wettbewerbssituation in Deutschland erheblich 

verändern. Hieraus würde sich bei der Vergabe von ausschließlichen Rech-

ten oder der öffentlichen Kofinanzierung ein grundsätzliches Auftragserfor-

dernis ergeben. Es müssten Ausschreibungen durchgeführt werden, welche 

die Aufträge nach transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren verge-

ben.

Die nachfolgend aufgeführten Entwicklungen bestätigen die Bedeutung dieser 

aktuellen Wettbewerbsdiskussion: 

�x das sog. „Magdeburger Urteil“ vom 7.4.1998, 

�x die Mitteilung der Kommission der EU „Die Entwicklung des Bürgernetzes“ 

bzw. die Publizierung der von ihr beauftragten Studien über den ÖPNV-

Markt und das Gemeinschaftsrecht vom 13.7.1998, 

�x der Verordnungsvorschlag der EU-Kommission über Maßnahmen der Mit-

gliedsstaaten im Zusammenhang mit Anforderungen des öffentlichen 

Dienstes und der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge für den Per-

sonenverkehr auf der Schiene, der Straße und Binnenschifffahrtswegen 

(Marktöffnungs-VO) vom 26.7.2000, 

�x der Verordnungsvorschlag der EU-Kommission über die Gewährung von 

Beihilfen für die Koordinierung des Eisenbahnverkehrs, des Straßenver-

kehrs und der Binnenschifffahrt (Verkehrsinfrastruktur-VO) vom 26.7.2000, 

�x das Urteil des EuGH vom 24.07.2003 bzgl. der vom BVerwG am 6.04.2000 

vorgelegten konkreten Fragen zur gegenwärtigen Finanzierungspraxis des 

ÖPNV in Deutschland. Hintergrund war das sog. „Magdeburger Urteil“ 

(siehe oben), 

�x der von der EU-Kommission am 20.07.2005 herausgegebene überarbeite-

te Marktöffnungsverordnungsvorschlag (siehe oben). 

Der EuGH hat entschieden, dass Zahlungen im Bereich eigenwirtschaftlicher 

Verkehre nicht als Beihilfe anzusehen sind, soweit sie als Ausgleich für die 

Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen gezahlt werden und das Un-



6   Vorbereitung auf den Wettbewerb 63

Nahverkehrsplan Hochsauerlandkreis 2005 – 2009 

ternehmen dadurch keinen finanziellen Vorteil erhält. Der EuGH stellt jedoch 

hohe Anforderungen an das Nichtvorliegen einer Beihilfe: 

�x Das begünstigte Unternehmen muss tatsächlich mit der Erfüllung gemein-

wirtschaftlicher Verpflichtungen betraut werden. 

�x Die Parameter, anhand derer der finanzielle Ausgleich berechnet wird, 

müssen zuvor objektiv und transparent aufgestellt werden. 

�x Der finanzielle Ausgleich darf unter Berücksichtigung der dabei erzielten 

Einnahmen und eines angemessenen Gewinns keine finanzielle Überkom-

pensation darstellen. 

�x Die Höhe des finanziellen Ausgleichs ist auf der Grundlage einer Analyse 

der Kosten zu bestimmen, die bei einem durchschnittlichen, gut geführten 

Verkehrsunternehmen entstehen würden. 

Als Konsequenz lässt sich aus dem EuGH-Urteil generell (und ohne Bezug 

auf die konkrete Situation im HSK) ableiten, dass  

�x eine Ausschreibungspflicht nur bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren be-

steht,

�x eigenwirtschaftliche Verkehrsleistungen nach wie vor ohne Ausschreibung 

vergeben werden können, es sei denn eine Ausschreibungspflicht ergibt 

sich aus anderen Rechtsvorschriften, 

�x ein nachträglicher pauschaler Defizitausgleich für nicht wirtschaftlich 

durchführbare Verkehre nicht mehr möglich ist. 

Damit wird dem „deutschen Ansatz“ der ÖPNV-Finanzierung grundsätzlich 

die Europarechtstauglichkeit bescheinigt, denn die EU-Verordnung gesteht 

dem nationalen Gesetzgeber ausdrücklich zu, für den Nahverkehrssektor ei-

ne Ausnahme von der Verordnung VO 1191/69 zu schaffen. Strittig bleibt  

aber, ob diese sog. Teilbereichsausnahme in § 8 (4) PBefG den Anforderun-

gen des EuGH genügt und damit rechtssicher ist. Nur in diesem Fall sind für 

eigenwirtschaftliche Verkehre die vom EuGH formulierten 4 Kriterien heran-

zuziehen.  

In mehreren Rechtsgutachten wurden im Nachgang zum EuGH-Urteil bislang 

unterschiedliche Auffassungen vertreten, ob das deutsche ÖPNV-Recht in 

§ 8 (4) PBefG eine rechtssichere Teilbereichsausnahme für den ÖPNV for-
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muliert. Aufgrund der Unsicherheit hat das Hessische Ministerium für Wirt-

schaft, Verkehr und Landesentwicklung in der Folge am 12.03.2004 per Er-

lass verfügt, dass die VO 1191/69 in Hessen in vollem Umfang anzuwenden 

ist (d.h. für Hessen: Ausschreibung!). Allgemein wird der hessische Weg als 

„bemerkenswertes Signal“ in der ÖPNV-Branche bezeichnet. Das Ergebnis 

der mittlerweile sehr komplexen Diskussion im Nachgang des EuGH-Urteils 

ist noch offen, es zeigt sich aber, dass das Urteil den deutschen Weg der 

ÖPNV-Finanzierung nachhaltig verändern wird.  

Am 20.07.2005 hat die EU-Kommission einen überarbeiteten Entwurf einer 

sog. Marktöffnungsverordnung vorgelegt, die als Nachfolgeverordnung der 

Verordnung 1191/69 betrachtet werden kann. Bei Inkrafttreten der Marktöff-

nungs-VO für den Verkehrssektor würde das allgemeine Vergaberecht er-

gänzt um ein spezielles Vergaberecht mit den nachfolgenden Konsequenzen: 

�x Ausschließliche Rechte und/oder finanzielle Ausgleichsleistungen durch 

den Aufgabenträger können ausschließlich auf der Grundlage eines öffent-

lichen Dienstleitungsauftrags gewährt werden. Abgesehen von bestimmten 

Ausnahmen unterliegen öffentliche Dienstleistungsaufträge der Ausschrei-

bungspflicht. 

�x Öffentliche Verkehrsdienste können selbst erbracht oder – ohne Aus-

schreibungswettbewerb – einem „internen Betreiber“ übertragen werden 

(In-House-Geschäft), sofern der Auftraggeber über diesen eine Kontrolle 

ausübt wie über seine eigenen Dienststellen. In diesem Fall gilt für die 

Betreiber ein Beteiligungsverbot an Ausschreibungen in anderen Regio-

nen. Zudem gilt das Verbot der Überkompensation. 

�x Dienstleistungsaufträge unter einem geschätzten jährlichen Wert von 

1 Mio. € oder unter einer jährlichen Verkehrsleistung von weniger als 

300.000 km sowie Dienstleistungsaufträge im Eisenbahnregional- und -

fernverkehr können direkt vergeben werden. 

�x Die Laufzeit der öffentlichen Dienstleistungsaufträge soll für Busverkehrs-

dienste höchstens 8 Jahre, für Schienenverkehrsdienste höchstens 

15 Jahre betragen. Falls die Betreiber jedoch erhebliche Investitionen für 

die Erbringung der Verkehrsleistungen tätigen müssen, kann die Laufzeit 

der Dienstleistungsaufträge um die Hälfte verlängert werden. 

�x Im Busverkehr muss bereits nach 4 Jahren (im Schienenverkehr nach 

5 Jahren) mindestens die Hälfte der Dienstleistungsaufträge (gemessen 
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am Wert der Aufträge) entsprechend den Vorschriften der neuen EU-

Verordnung vergeben sein. Nach einer Übergangszeit von 8 Jahren (im 

Schienenverkehr 10 Jahre) muss die Gesamtheit aller Aufträge entspre-

chend den Vorschriften der neuen EU-Verordnung vergeben werden. 

Offen bleibt nach wie vor, ob, wann und ggf. mit welchen Änderungen die 

vorliegende Entwurfsfassung in Kraft tritt. 

Fest steht, dass der ÖPNV künftig von deutlich mehr Wettbewerb, mehr 

Transparenz und mehr Kostenkontrolle bestimmt wird. Es wird in jedem Fall 

zu einem „Wirtschaftlichkeitsvergleich“ der Leistungsanbieter kommen, ent-

weder über Ausschreibungen oder über die EuGH-Kriterien (Benchmarking: 

Kosten eines durchschnittlichen, gut geführten VU). Es sind daher formelle 

Strukturen und konkrete Leistungsbeziehungen zwischen Aufgabenträger und 

Verkehrsunternehmen zu entwickeln, damit den vier vom EuGH aufgestellten 

Kriterien in der Finanzierungspraxis vor Ort Rechung getragen wird. Das 

EuGH-Urteil sieht hierzu keine Schonfrist vor, so dass folglich für alle Beteilig-

ten Handlungsbedarf besteht.  

In einer Kommune (z. B. Kreis) mit eigenem Verkehrsunternehmen könnten 

sich die EuGH-Kriterien beispielsweise wie folgt auswirken:  

�x Die Höhe der erforderlichen finanziellen Ausgleichszahlungen des Aufga-

benträgers (zum Ausgleich eventueller Betriebsverluste) an das kommuna-

le Verkehrsunternehmen muss im Vorhinein vereinbart werden und kann 

zukünftig nur noch in dieser Größenordnung gezahlt werden. Grundlagen 

sind das exakt zu definierende Betriebsleistungsvolumen, Parameter zur 

Berechnung des Ausgleichsbetrages und spezifische Kostensätze. 

�x Das Verkehrsunternehmen muss unternehmensspezifische Kostensätze 

für die vereinbarten Parameter zur Berechnung des Ausgleichsbetrages 

ermitteln und benennen. Es muss ferner darauf hinwirken, dass seine Kos-

tensätze denen eines durchschnittlichen, gut geführten Verkehrsunter-

nehmens entsprechen. Da zukünftig ein nachträglicher Defizitausgleich für 

nicht wirtschaftlich durchführbare Verkehre beihilferechtlich ausgeschlos-

sen ist, muss das Verkehrsunternehmen sicherstellen, dass es mit den zur 

Verfügung stehenden finanziellen Mitteln die vorgesehenen Leistungen 

auch tatsächlich erbringen kann. 
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Die Diskussionen im Nachgang des EuGH-Urteils zeigen, dass der derzeitige 

Rechtsrahmen des ÖPNV in Deutschland verschiedene Interpretationen zu-

lässt. Der ÖPNV braucht zur Entwicklung zukunftsfähiger Strukturen jedoch 

einen langfristig rechtssicheren Rahmen. Eine schnelle Klärung der offenen 

Fragen ist deshalb wünschenswert.  

6.2 Bilden von Linienbündeln 

Durch die Bildung von Linienbündeln kann Einfluss auf die Strukturen des 

Verkehrsmarktes genommen werden. Hierbei ist ein Abwägungsprozess zwi-

schen den nachfolgend aufgeführten Kriterien maßgebend: 

�x Bilden verkehrlicher Einheiten 

Linienbündel sollten so geschnitten werden, dass sie die flächendeckende 

Raumerschließung und integrierte Verkehrsbedienung von Teilräumen 

stärken und den funktionalen Zusammenhang von Netzsystemen (z.B. 

Stadtverkehre, Zubringerverkehre zur Bahn) erhalten. Damit wird gleichzei-

tig gewährleistet, dass das Verkehrsangebot im Bedarfsfall wesentlich ef-

fektiver weiterentwickelt werden kann als bei einem Betrieb durch mehrere 

unabhängig voneinander agierende Unternehmen. 

�x Bilden betrieblicher Einheiten 

Die Linienbündelung sollte betriebliche Kriterien berücksichtigen, um Syn-

ergien bei der Fahrzeug- und Personaleinsatzplanung zu nutzen. Maßge-

bend sind dabei der räumliche Zuschnitt, der Leistungsumfang und die 

Ausrichtung der Linienbündel auf die Lage der vorhandenen betrieblichen 

Einrichtungen. Historische Zusammenhänge sind kein ausreichendes 

Bündelungskriterium. 

�x Bilden wirtschaftlicher Einheiten 

Die Linienbündelung kann ertragsstarke und ertragsschwache Linien wirt-

schaftlich effektiv miteinander kombinieren, um den Rückzug der Ver-

kehrsunternehmen auf einzelne, besonders ertragsstarke Linien („Rosi-

nenpickerei“) zu verhindern. Das Zusammenfassen wirtschaftlich guter und 

weniger guter Linien bedeutet, dass der Gewinn aus der „guten“ Linie zur 

Finanzierung des Bedienungsangebotes der „weniger guten“ Linie ver-

wendet werden soll (wirtschaftlicher Querausgleich). Dies setzt eine realis-

tische Abbildung der Linienerträge voraus unter Berücksichtigung der Aus-
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gleichszahlungen für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern und 

Schwerbehinderten. 

�x Berücksichtigen mittelständischer Interessen 

Sehr groß geschnittene Linienbündel (im Maximalfall ein Paket für den Ge-

samtraum) besitzen eine besonders hohe verkehrliche Integrationskraft 

und bieten optimale Voraussetzungen für eine hohe betriebliche Effizienz. 

Sie sind auf kurze Sicht in der Regel auch wirtschaftlicher als kleinere Ein-

heiten. Kleinere Einheiten erhalten hingegen einen stetigen Wettbewerb 

und fördern mittelständische Unternehmen.  

Nach Maßgabe der vorgenannten Kriterien wird der Hochsauerlandkreis als 

Aufgabenträger Linienbündel bilden und zu gegebener Zeit in den Nahver-

kehrsplan aufnehmen. Als Vorstufe sind insgesamt 25 sog. „vorläufige Li-

nienbündel“ gebildet worden. Damit sollen die bestehenden verkehrlichen und 

betrieblichen Zusammenhänge solange gesichert werden bis das endgültige 

Linienbündelungskonzept für den HSK aufgestellt ist. Der HSK will auf diese 

Weise verhindern, dass ein zunehmender Konzessionswettbewerb um ein-

zelne Linien das beabsichtigte Linienbündelungskonzept konterkariert und in 

unerwünschter „Rosinenpickerei“ endet. 

Insgesamt wurden 25 vorläufige Linienbündel im HSK definiert. Weitere Li-

nien sind aufgrund ihrer Verkehrsaufgabe den Bündelungskonzepten be-

nachbarter Aufgabenträger zuzuordnen bzw. in diesen bereits erfasst.  

Bild 6-1 gibt eine Übersicht. Die in den vorläufigen Linienbündeln subsumier-

ten Linien zeigt Bild 6-2 in tabellarischer Form. 

Die vorläufigen Linienbündel sollen bei der anstehenden endgültigen Linien-

bündelung nicht weiter aufgebrochen werden. Vielmehr sind die im HSK zu 

bildenden endgültigen Linienbündel im Rahmen eines iterativen Berech-

nungs- und Abwägungsprozesses aus einer Kombination dieser vorläufigen 

Linienbündel systematisch abzuleiten und damit zu begründen.  

Die Genehmigungsbehörde folgt erfahrungsgemäß den Vorstellungen des 

NVP bei der Genehmigungserteilung, sofern die Linienbündel aus einer an-

gemessenen Abwägung der genannten Kriterien hervorgegangen sind. Be-

sonderes Gewicht erhalten dabei Aspekte wie 

�x eine besonders enge verkehrliche Verflechtung von Linien, 
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�x eine betrieblich optimale Verkehrsbedienung, 

�x ggf. der wirtschaftliche Querausgleich zwischen Linien, 

�x die Vermeidung von Monopolen bzw. die Mittelstandsförderung. 

Die Linienbündelung wird als kurz- bis mittelfristiges Ziel verfolgt und von ei-

ner Harmonisierung der Konzessionslaufzeiten begleitet. 



6   Vorbereitung auf den Wettbewerb 69

Nahverkehrsplan Hochsauerlandkreis 2005 – 2009 

Bild 6-1: Vorläufige Linienbündel im HSK als Keimzelle für ein Linienbündelungskon-
zept - Übersicht
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Nr Bezeichnung Nr Bezeichnung

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

323 Neheim-Hü., Bf. - Sundern/Hövel - Neheim-Hü., Bf. RLG Stadt-/Ortsbus 31.08.

411 Arns., Seltersberg - Obereimer - Arns., Neumarkt RLG Stadt-/Ortsbus 31.07.

412 Wennigloh - Arnsberg, Sauerschule RLG Stadt-/Ortsbus 16.06.

413 Breitenbruch - Arnsberg, Schulen Schreppenberg RLG Stadt-/Ortsbus 16.06.

C1, Ar Moosfelde - Neheim - Hüsten - Marienhospital RLG Stadt-/Ortsbus 28.09.

C3, Ar Niedereimer - Arns. - Waldfriedhof/Gierskämpen RLG Stadt-/Ortsbus 28.09.

C4, Ar Neheim (Johanneskirche - Rusch) RLG Stadt-/Ortsbus 28.09.

C6, Ar Neheim, Busbahnhof - Herdingen - Hüstener Markt RLG Stadt-/Ortsbus 28.09.

C7, Ar Neheim (Busbahnhof - Rmbecker Holz) RLG Stadt-/Ortsbus 28.09.

C9, Ar Hüstener Markt - Flammberg - Hüstener Markt RLG Stadt-/Ortsbus 28.09.

T41 Neh.-Hüsten, Bf. - Holzen, Oelinghauser Heide RLG Taxibus 28.09.

T42 Bachum - Neheim, Busbf. RLG Taxibus 28.09.

160 Neheim-Hüsten, Bf. - Wickede - Fröndenberg BRS Regionalbus 30.11

R52 Neheim - Voßwinkel - Wickede BRS Regionalbus 31.05.

326 Wickede-Wimbern - Neheim, Busbahnhof RLG Regionalbus 29.02.

Arnsberg - Uentrop - Meschede BRS 10.04.

Arnsberg - Rumbeck RLG/Henneke 31.12.

N3 Olsberg - Bestwig - Meschede - Arnsberg BRS NachtBus 14.09

431 Sundern, Hauptstr. - Recklinghausen - Endorf RLG/Schade Stadt-/Ortsbus 09.01.

432 Sundern Schule - Settme. - Hachen - Langscheid BRS/RLG Stadt-/Ortsbus 14.09.

434 Sundern - Hellefeld - Linnepe - Sundern BRS Stadt-/Ortsbus 31.05.

435 Sundern (Rathaus - Settmecke - Rathaus) BRS Stadt-/Ortsbus 13.10.

436 Sundern - Linneperhütte - Meinkenbracht BRS Stadt-/Ortsbus 08.10.

332 Arnsberg - Hachen - Langscheid - Sundern BRS Regionalbus 31.12

337 Sundern-Langsch. - Hövel - Balve - Balve-Mellen BRS Regionalbus 08.10.

C2, Ar Sundern, Rathaus - Hüsten - Neheim - Bergheim RLG Stadt-/Ortsbus 28.09.

N5 Sundern - Hüsten - Arnsberg RLG NachtBus 03.09.

S20 Neheim - Hüsten - Sundern RLG Schnellbus 28.09.

333 Arnsberg - Sundern - Allendorf - Sundern-Hagen BRS Regionalbus 31.05

334 Sundern - Hellefeld - Freienohl BRS RegionalBus 08.10

335 Sundern-Hagen - Finnentrop BRS Regionalbus 07.10.

336 Sundern - Amecke - Balve BRS Regionalbus 07.10.

475 Meschede (Winziger Pl. - Hünenb. - Winziger Pl.) RLG/KVB Stadt-/Ortsbus 30.04.

476 Meschede - Gartenstadt - Eversberg RLG/KVB Stadt-/Ortsbus 31.03.

C1, M Meschede, Winziger Platz RLG/KVB Stadt-/Ortsbus 09.01.

C11, M Meschede, Winziger Platz RLG/KVB Stadt-/Ortsbus 09.01.

C12, M Meschede Busbahnhn RLG/KVB Stadt-/Ortsbus 09.01.

C2, M Meschede, Busbahnhof RLG/KVB Stadt-/Ortsbus 09.01.

C3, M Meschede, Busbahnhof RLG/KVB Stadt-/Ortsbus 09.01.

C4, M Meschede, Winziger Platz RLG/KVB Stadt-/Ortsbus 09.01.

Meschede - Olsberg BRS 15.10.

Meschede - Nuttlar/Ostwig RLG/KVB 31.10.

Meschede - Bestwig - Altenbüren - Brilon BRS 31.10.

Meschede - Nuttlar/Ostwig RLG/KVB 31.10.

347 Bestwig - Ramsbeck - Bödefeld - Bad Frede. BRS Regionalbus 15.12.

366 Meschede - Kirchrarbach - Bad Fredeburg BRS Regionalbus 15.12.

373 Meschede - Ramsbeck - Heinrichsdorf BRS Regionalbus 15.12.

374 Meschede - Remblinghausen - Bödefeld BRS/Rettler Regionalbus 14.05.

S70 Eslohe - Meschede BRS Schnellbus 20.03.

S90 Schmallenberg - Meschede BRS Schnellbus 20.03.

442 Eslohe - Leckmart BRS Stadt-/Ortsbus 27.10.

443 Eslohe - Oberlandenbeck BRS Stadt-/Ortsbus 27.10.

444 Eslohe - Landenbeck BRS Stadt-/Ortsbus 15.10.

445 Eslohe - Obermarpe BRS Stadt-/Ortsbus 03.12.

367 Freienohl - Eslohe - Schmallen. - Altenhundem BRS Regionalbus 20.03.

370 Freienohl - Berge - Altenhellefeld - Grevenstein BRS Regionalbus 31.10.

461 Schmallenberg - Grafschaft - Oberkirchen RLG Stadt-/Ortsbus 30.05.

462 Oberkirchen - Winkhausen - Rehsiepen RLG Stadt-/Ortsbus 30.05.

463 Altastenberg - Oberkirchen - Schmallenberg RLG Stadt-/Ortsbus 30.06.

464 Bödefeld - Altenfeld/Westernbö. - Bad Fredeburg BRS Stadt-/Ortsbus 30.06.

466 Bad Fredeburg - Hundesossen - Jagdhaus BRS Stadt-/Ortsbus 31.10.

371 Regionalbus

Meschede - Bestwig 
- Brilon

8

390 Regionalbus

Sundern 
Binnenverkehr

4

5
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- Neheim

350 Regionalbus

13
Schmallenberg 
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3
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12 Eslohe -Freienohl
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Bild 6-2: Zuordnung der Linien in 25 vorläufige Linienbündel 
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Nr Bezeichnung Nr Bezeichnung
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345 Schmallenberg - Niederberndorf - Eslohe BRS Regionalbus 01.10.

346 Schmallenb. - Bracht/Niederberndorf - Bad Frede. BRS Regionalbus 01.10.

S40 Medebach - Winterberg - Schmallenberg RLG Schnellb./Taxib. 09.01.

T40 Winterberg, Kahler Asten - Winterberg, Nordhang RLG Schnellb./Taxib. 09.01.

T65 Westenfeld - Ohlenbach RLG Taxibus 09.01.

450 Züschen - Winterberg RLG Stadt-/Ortsbus 31.12.

451 Hoheleye - Mollseifen - Neuastenbberg - Winterb. BRS/RLG Stadt-/Ortsbus 31.05.

452 Niedersfeld - Winterberg, Schulen RLG Stadt-/Ortsbus 24.10.

361 Medebach - Dreislar - Hesborn - Hallenberg BRS Regionalbus 15.12.

364 Hallenberg - Braunshausen - Hallenberg BRS Stadt-/Ortsbus 28.02.

N81 Hallenberg - Braunshausen - Liesen - Medelon BRS NachtBus 28.02

R48 Medebach - Düdinghsn - Küstelberg - Winterberg RLG Regionalbus 09.01.

540 Medebach - Willingen - Diemelsee - Adorf RLG/EWF Regionalbus 31.12.

N7 Medebach - Usseln - Willingen RLG NachtBus 29.08.

349 Olsberg - Elpe - Siedlinghausen - Winterberg BRS Regionalbus 15.12.

356 Hallenberg - Winterberg - Olsberg BRS Regionalbus 08.10.

N8 Olsberg - Winterberg - Hallenberg BRS NachtBus 31.12

N2 Brilon - Olsberg - Winterberg RLG NachtBus 30.09.

R31 Olsberg - Bruchhausen RLG Stadt-/Ortsbus 24.10.

S30 Medebach - Olsberg - Brilon RLG Schnellbus 15.10.

453 Olsberg Bf. - Antfeld - Gevelinghausen BRS/RLG Stadt-/Ortsbus 31.12.

454 Olsberg Bahnhof - Antfeld BRS Stadt-/Ortsbus 21.11.

460 Wulmeringhausen - Gierskopp - Olsberg, Bf. BRS/RLG Stadt-/Ortsbus 05.09.

383 Brilon - Madfeld BRS Regionalbus 15.12.

481 Brilon, Busbf. - Scharfenberg (- Rixen) RLG Stadt-/Ortsbus 30.08.

482 Brilon - Gudenhagen - Brilon-Wald BRS Stadt-/Ortsbus 31.10.

483 Madfeld - Brilon BRS/RLG Stadt-/Ortsbus 31.12.

485 Brilon (Markt - Reichsbund - Krankenhaus - Markt) BRS Stadt-/Ortsbus 31.05.

486 Brilon - Hoppecke - Bontkirchen BRS Stadt-/Ortsbus 19.03.

489 Brilon - Wülfte RLG Stadt-/Ortsbus 31.05.

380 Brilon - Thülen - Alme - Büren BRS Regionalbus 31.12.

384 Erlinghausen - Bredelar - Brilon (- Olsberg) BRS/RLG Regionalbus 31.12.

385 Bredelar - Padberg - Helminghausen - Diemelsee BRS Regionalbus 15.06.

391 Marsberg - Bredelar - Hoppecke - Brilon BRS Regionalbus 31.03.

397 Marsberg - Neudorf - Canstein BRS Regionalbus 28.02.

491 Marsberg - Meisenberg - Rennufer - Obermarsb. RLG Stadt-/Ortsbus 31.08.

495 Marsberg, Bf. - Erlinghausen RLG Stadt-/Ortsbus 31.08.

497 Marsberg - Obermarsberg - Giershagen - Canstein BRS Stadt-/Ortsbus 28.02.

498 Marsberg (Bahnhof - Krankenhaus - Altenheim) RLG Stadt-/Ortsbus 30.09.

499 Marsberg (Bahnhof - Wallmei - Oesterholz) RLG Stadt-/Ortsbus 31.08.

394 Marsberg - Westheim - Oesdorf - Meerhof BRS Regionalbus 19.06.

496 Marsberg - Essentho BRS Stadt-/Ortsbus 19.06.

T92 Marsberg - Wrexen BRS Taxibus 03.12.

511 Neheim-Hüsten, Bf. - Höingen - Bremen - Werl BRS Regionalbus 31.05.

512 Neheim-Hüsten, Bf. - Lüttring. - Bremen - Wickede BRS Regionalbus 31.05.

548 Arnsberg - Körbecke BRS Regionalbus 12.06.

555 Arnsberg - Oeventrop - Hirschberg - Warstein BRS Regionalbus 15.12.

N62) Hüsten - Neheim - Niederense - Bremen RLG NachtBus 03.09.

R542) Neheim -Niedernse - Ostönnen (-Soest) RLG Regionalbus 31.05.

R76 Meschede - Warstein BRS Regionalbus 15.12.

393 Marsberg - Essentho - Bad Wünnenberg BBH Regionalbus 04.07.

502 Brilon Wald - Korbach RKH Regionalbus 11.12.

517 Medebach - Korbach RKH Regionalbus 13.12.

520 Canstein - Bad Arolsen BRS Regionalbus 23.07.

524 Hallenberg - Frankenberg RKH Regionalbus 13.12.

562 Medebach - Sachsenberg - Frankenberg (Eder) RLG/EWF Regionalbus 20.01.

L191 Bad Berleburg - Landebach - Hallenberg BRS Regionalbus 31.12.

R28 Winterberg - Bad Berleburg BRS Regionalbus 31.12.

SB9 Schmallenberg - Altenhundem BRS Schnellbus 20.03.

R68 Eslohe - Le-Grevenbrück BRS Regionalbus 20.03.

R81 Fretter - Bamenohl - Finnentrop BRS Regionalbus 31.08.

Korridor

1)
 Diese Korridore sind in Linienbündelungskonzepten benachbarter Aufgabenträger enthalten bzw. sollten diesen zugeordnet werden.

2)
 In Absprache mit dem Kreis Soest soll die Linie aufgrund ihrer Einbindung in den Stadtverkehr Arnsberg bei der Entwicklung eines Linienbündelungskonzeptes für den
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Bild 6-2:  Zuordnung der Linien in 25 vorläufige Linienbündel (Fortsetzung) 
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6.3 Harmonisierung von Konzessionslaufzeiten 

Eine sachgerechte Bündelung von Linien und die Ausschreibung von Linien-

bündeln werden durch angepasste Konzessionslaufzeiten erst möglich. Die 

Harmonisierung der Konzessionslaufzeiten ist jedoch nicht Voraussetzung für 

das Genehmigungsverfahren, wohl aber für das Ausschreibungsverfahren. Im 

Rahmen eines Linienbündels können Genehmigungsanträge für Linien auch 

dann gestellt werden, wenn deren Konzessionen erst zu einem späteren 

Zeitpunkt auslaufen. Das gebündelte Genehmigungsverfahren wird dann im 

zeitlichen Vorgriff auf das bekannte Ende der bestehenden Einzelgenehmi-

gungen durchgeführt. Dabei sollte die Zeitspanne zwischen Genehmigungs-

antrag des Linienbündels und Auslaufen der bestehenden Einzelgenehmi-

gungen nicht zu groß sein. 

Bei der Harmonisierung der Konzessionslaufzeiten kommt es auf eine abge-

stimmte Befristung an. Sollten Linienverkehre aus Rechtsgründen ausge-

schrieben werden müssen, so können sie nur dann gemeinsam vergeben 

werden, wenn die bestehenden Genehmigungen gleichzeitig auslaufen. In 

allen anderen Fällen sind Übergangslösungen zu vereinbaren. 

Auch im Falle eigenwirtschaftlicher Linien kann ein Betreiber den Netzerhalt 

nur dann gewährleisten, wenn er sämtliche Linien eines Bündels auf einmal 

übernehmen kann. Auch das setzt das gleichzeitige Auslaufen bestehender 

Konzessionen voraus. Insofern sollten alle nunmehr erteilten Linienkonzessi-

onen harmonisiert werden. 

Mit der Harmonisierung der Konzessionslaufzeiten werden die notwendigen 

Voraussetzungen für Ausschreibung bzw. marktorientierte Direktvergabe und 

Betrieb geeigneter Linienbündel geschaffen. 

Bild 6-3 gibt einen Überblick der verbleibenden Laufzeiten der Linienkonzes-

sionen im HSK. 
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S70 BRS Schnellbus Eslohe - Meschede 20.03.

S90 BRS Schnellbus Schmallenberg - Meschede 20.03.

SB9 BRS Schnellbus Schmallenberg - Altenhundem 20.03.

R68 BRS Regionalbus Eslohe - Lennestadt-Grevenbrück 20.03.

367 BRS Regionalbus Freienohl - Eslohe - Bremke 20.03.

475 RLG/KVB Stadt-/Ortsbus Meschede (Winziger Pl. - Hünenb./Lindenbr. - Winziger Pl.) 30.04.

512 BRS Regionalbus Neheim-Hüsten, Bf. - Lüttringen - Bremen 31.05.

464 BRS Stadt-/Ortsbus Bad Fredeburg - Bödefeld - Altenfeld 30.06.

b 11 BRS Bürgerbus Sundern (Levi-Klein-Platz - Buchweg - Levi-Klein-Platz) 07.09.

b 12 BRS Bürgerbus Sundern (Levi-Klein-Platz - Settmecke - Levi-Klein-Platz) 07.09.

b 50 BRS Bürgerbus Sundern - Amecke - Wildewiese 07.09.

370 BRS Regionalbus Freienohl - Berge - Altenhellefeld - Grevenstein 31.10.

502 RKH Regionalbus Brilon Wald - Korbach 11.12.

347 BRS Regionalbus Bestwig - Ramsbeck - Bödefeld - Bad Fredeburg 15.12.

R28 BRS Regionalbus Winterberg - Bad Berleburg 31.12.

L191 BRS Regionalbus Bad Berleburg - Diedenshausen - Hallenberg 31.12.

332 BRS Regionalbus Arnsberg - Hachen - Langscheid - Sundern 31.12.

380 BRS Regionalbus Brilon - Thülen - Alme (- Büren) 31.12.

540 RLG/EWF Regionalbus Medebach - Willingen - (Diemelsee) - Adorf 31.12.

b 1 BRS Bürgerbus Eslohe - Cobbenrode - Kückelheim - Eslohe 28.02.

b 2 BRS Bürgerbus Eslohe - Reiste - Büemke - Eslohe 28.02.

b 3 BRS Bürgerbus Eslohe Busbahnhof - Schlesierweg - Eslohe Busbf. 28.02.

b 4 BRS Bürgerbus Eslohe Busbahnhof - Brackenweg - Eslohe Busbf. 28.02.

323 RLG Stadt-/Ortsbus Neheim-Hüsten, Bf. - Hövel - Holzen 31.08.

R81 BRS Regionalbus Eslohe - Fretter - Finnentrop 31.08.

S/D30 RLG Schnellbus Medebach - Olsberg - Brilon 15.10.

452 RLG Stadt-/Ortsbus Niedersfeld - Winterberg, Schulen 24.10.

R/T31 RLG Stadt-/Ortsbus Olsberg - Bruchhausen 24.10.

562 RLG/EWF Regionalbus Medebach - Frankenberg 20.01.

BRS Regionalbus Wickede - Voßwinkel 31.05.

RLG Regionalbus Voßwinkel - Neheim 31.05.

R54 RLG Regionalbus Neheim -Niedernse - Ostönnen (-Soest) 31.05.

333 BRS Regionalbus Arnsberg - Sundern - Allendorf - Sundern-Hagen 31.05.

N5 RLG NachtBus Sundern - Hüsten - Arnsberg 03.09.

N6 RLG NachtBus Hüsten - Neheim - Niederense - Bremen 03.09.

460 BRS/RLG Stadt-/Ortsbus Wulmeringhausen - Gierskopp - Olsberg, Bf. 05.09.

N3 BRS NachtBus Olsberg - Bestwig - Meschede - Arnsberg 14.09.

454 BRS Stadt-/Ortsbus Olsberg Bahnhof - Antfeld 21.11.

160 BRS Regionalbus Neheim-Hüsten, Bf. - Wickede - Fröndenberg 30.11.

326 RLG Regionalbus Wickede-Wimbern - Neheim, Busbahnhof 29.02.

489 RLG Stadt-/Ortsbus Brilon - Wülfte 31.05.

485 BRS Stadt-/Ortsbus Brilon (Markt - Reichsbund - Krankenhaus - Markt) 31.05.

394 BRS Regionalbus Marsberg - Westheim - Oesdorf - Meerhof 19.06.

463 RLG Stadt-/Ortsbus Altastenberg - Oberkirchen - Schmallenberg 30.06.

393 BBH Regionalbus Marsberg - Essentho - Bad Wünnenberg 04.07.

N7 RLG NachtBus Medebach - Usseln - Willingen 29.08.

495 RLG Stadt-/Ortsbus Marsberg, Bf. - Erlinghausen 31.08.

Bürgerbus Stadtw. Schma. Bürgerbus Schmallenberg - Bad Fredeburg - Kirchilpe 31.08.

356 BRS Regionalbus Hallenberg - Winterberg - Siedlinghausen - Olsberg 08.10.

444 BRS Stadt-/Ortsbus Eslohe - Landenbeck 15.10.

517 RKH Regionalbus Medebach - Korbach 13.12.

524 RKH Regionalbus Hallenberg - Frankenberg 13.12.

462 RLG Stadt-/Ortsbus Oberkirchen - Winkhausen - Rehsiepen 30.05.

461 RLG Stadt-/Ortsbus Schmallenberg - Grafschaft - Oberkirchen 30.05.

451 BRS/RLG Stadt-/Ortsbus Hoheleye - Mollseifen - Neuastenbberg - Winterberg 31.05.

411 RLG Stadt-/Ortsbus Arnsberg, Seltersberg - Obereimer - Arnsberg, Neumarkt 31.07.

482 BRS Stadt-/Ortsbus Brilon - Gudenhagen - Brilon-Wald 31.10.

N8 BRS NachtBus Olsberg - Winterberg - Hallenberg 31.12.

384 BRS/RLG Regionalbus Erlinghausen - Bredelar - Brilon (- Olsberg) 31.12.

453 BRS/RLG Stadt-/Ortsbus Olsberg Bf. - Helmeringhausen - Antfeld - Gevelinghausen 31.12.

483/484 BRS/RLG Stadt-/Ortsbus Madfeld - Brilon 31.12.

450 RLG Stadt-/Ortsbus Züschen - Winterberg 31.12.

397 BRS Regionalbus Marsberg - Neudorf - Canstein 28.02.

364 BRS Stadt-/Ortsbus Hallenberg - Braunshausen - Hallenberg 28.02.

497 BRS Stadt-/Ortsbus Marsberg - Obermarsberg - Giershagen - Canstein 28.02.

N81 BRS NachtBus Hallenberg - Braunshausen - Liesen - Medelon 28.02.

Konzessionslaufzeit

Linie 
Konzes-
sionär

Linienverlauf
Verkehrs-

mittel

R52

Bild 6-3:  Übersicht zur Konzessionierung von Linien im HSK (Zustand: Januar 2005)
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511 BRS Regionalbus Neheim-Hüsten, Bf. - Höingen - Bremen - Werl (-Hamm) 31.05.

385 BRS Regionalbus Bredelar - Padberg - Helminghausen - Diemelsee 15.06.

496 BRS Stadt-/Ortsbus Marsberg - Essentho 19.06.

520 BRS Regionalbus Canstein - Bad Arolsen 23.07.

499 RLG Stadt-/Ortsbus Marsberg (Bahnhof - Wallmei - Oesterholz) 31.08.

491 RLG Stadt-/Ortsbus Marsberg - Meisenberg - Rennufer - Obermarsberg 31.08.

S20 RLG Schnellbus Neheim - Hüsten - Sundern 28.09.

C1, Ar RLG Stadt-/Ortsbus Moosfelde - Neheim - Hüsten - Arnsberg 28.09.

C2, Ar RLG Stadt-/Ortsbus Sundern, Rathaus - Hüsten - Neheim - Bergheim 28.09.

C3, Ar RLG Stadt-/Ortsbus Niedereimer - Arnsberg - Waldfriedhof/Gierskämpen 28.09.

C4, Ar RLG Stadt-/Ortsbus Neheim (Johanneskirche - Rusch) 28.09.

C6, Ar RLG Stadt-/Ortsbus Neheim, Busbahnhof - Herdingen - Hüstener Markt 28.09.

C7, Ar RLG Stadt-/Ortsbus Neheim (Busbahnhof - Rumbecker Holz) 28.09.

C9, Ar RLG Stadt-/Ortsbus Hüstener Markt - Flammberg - Hüstener Markt 28.09.

T41 RLG Taxibus Neh.-Hüsten, Bf. - Holzen, Oelinghauser Heide 28.09.

T42 RLG Taxibus Bachum - Neheim, Busbf. 28.09.

498 RLG Stadt-/Ortsbus Marsberg (Bahnhof - Krankenhaus - Altenheim) 30.09.

N2 RLG NachtBus Brilon - Olsberg - Winterberg 30.09.

345 BRS Regionalbus Schmallenberg - Niederberndorf - Eslohe 01.10.

346 BRS Regionalbus Schmallenberg - Bracht/Niederberndorf - Bad Fredeburg 01.10.

335 BRS Regionalbus Sundern-Hagen - Finnentrop 07.10.

336 BRS Regionalbus Sundern - Amecke - Balve 07.10.

334 BRS RegionalBus Sundern - Hellefeld - Freienohl 08.10.

337 BRS Regionalbus Sundern-Langscheid - Hövel - Balve - Balve-Mellen 08.10.

436 BRS Stadt-/Ortsbus Sundern - Linneperhütte - Meinkenbracht 08.10.

435 BRS Stadt-/Ortsbus Sundern (Rathaus - Settmecke - Rathaus) 13.10.

445 BRS Stadt-/Ortsbus Eslohe - Obermarpe 03.12.

R76 BRS Regionalbus Meschede - Warstein 15.12.

349 BRS Regionalbus Olsberg - Elpe - Altenfeld - Siedlinghausen - Winterberg 15.12.

361 BRS Regionalbus Medebach - Dreislar - Hesborn - Hallenberg 15.12.

366 BRS Regionalbus Meschede - Kirchrarbach - Bad Fredeburg 15.12.

373 BRS Regionalbus Meschede - Ramsbeck - Heinrichsdorf 15.12.

383 BRS Regionalbus Brilon - Madfeld 15.12.

555 BRS Regionalbus Arnsberg - Oeventrop - Hirschberg - Warstein 15.12.

391 BRS Regionalbus Marsberg - Bredelar - Hoppecke - Brilon 31.03.

486 BRS Stadt-/Ortsbus Brilon - Hoppecke - Bontkirchen 19.03.

374 BRS/Rettler Regionalbus Meschede - Remblinghausen - Bödefeld 14.05.

481 RLG Stadt-/Ortsbus Brilon, Busbf. - Scharfenberg (- Rixen) 30.08.

432 BRS/RLG Stadt-/Ortsbus Sundern Schule - Settmecke - Hachen - Langscheid 14.09.

BRS Regionalbus Meschede - Bestwig - Altenbüren - Brilon 31.10.

RLG/KVB Regionalbus Meschede - Nuttlar/Ostwig 31.10.

476 RLG/KVB Stadt-/Ortsbus Meschede (Winziger Platz - Gartenstadt - Eversberg) 31.03.

434 BRS Stadt-/Ortsbus Sundern - Hellefeld - Linnepe - Sundern 31.05.

548 BRS Regionalbus Arnsberg - Körbecke 12.06.

412 RLG Stadt-/Ortsbus Wennigloh - Arnsberg, Sauerschule 16.06.

413 RLG Stadt-/Ortsbus Breitenbruch - Arnsberg, Schulen Schreppenberg 16.06.

442 BRS Stadt-/Ortsbus Eslohe - Leckmart 27.10.

443 BRS Stadt-/Ortsbus Eslohe - Oberlandenbeck 27.10.

466 BRS Stadt-/Ortsbus Bad Fredeburg - Jagdhaus/Latrop - Hundesossen 31.10.

T92 BRS Taxibus Marsberg - Wrexen 03.12.

S/T40 RLG Schnellb./Taxib. Niedersfeld - Winterberg - Schmallenberg 09.01.

R48 RLG Regionalbus Medebach - Düdinghausen - Winterberg 09.01.

T33 RLG Taxibus Winterberg, Pforte - Remmeswiese 09.01.

T65 RLG Taxibus Westfeld - Ohlenbach 09.01.

C1, M RLG/KVB Stadt-/Ortsbus Meschede (Steinstr. - Gartenstadt - Steinstr.) 09.01.

C2, M RLG/KVB Stadt-/Ortsbus Meschede (Busbahnhof - Krankenhaus - Busbahnhof) 09.01.

C3, M RLG/KVB Stadt-/Ortsbus Meschede - Eversberg 09.01.

C4, M RLG/KVB Stadt-/Ortsbus Meschede - Calle - Wallen - Berge 09.01.

C11, M RLG/KVB Stadt-/Ortsbus Meschede (Winziger Pl. - Heidering - Winziger Pl.) 09.01.

C12, M RLG/KVB Stadt-/Ortsbus Meschede (Busbahnhof - Ittmecker Weg - Busbahnhof) 09.01.

431 RLG/Schade Stadt-/Ortsbus Sundern, Hauptstr. - Recklinghausen - Endorf 09.01.

BRS Regionalbus Meschede - Olsberg 15.10.

RLG/KVB Regionalbus Meschede - Nuttlar/Ostwig 31.10.

BRS Regionalbus Arnsberg - Uentrop - Meschede 10.04.

RLG/Henneke Regionalbus Arnsberg - Rumbeck 31.12.

350

371

390

Linie 
Konzes-
sionär

Verkehrs-
mittel

Linienverlauf
Konzessionslaufzeit

Bild 6-3:  Übersicht zur Konzessionierung von Linien im HSK (Zustand: Januar 2005) 

Fortsetzung  
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6.4 Qualitätssicherung 

6.4.1 Übersicht 

Durch die Änderung des ÖPNVG NRW wird die Sicherstellung der Qualität im 

ÖPNV, insbesondere im SPNV, gesetzlich verankert. Hierzu wird § 2, Ab-

satz 3, Satz 1 wie folgt ergänzt:  

„…Angemessen ist eine Verkehrsbedienung, die den Bedürfnissen der Fahrgäste nach 

hoher Pünktlichkeit und Anschlusssicherheit, fahrgastfreundlich ausgestalteten, sicheren 

und sauberen Fahrzeugen sowie Stationen und Haltestellen, bequemen Zugang zu allen 

für den Fahrgast bedeutsamen Informationen, fahrgastfreundlichem Service und einer 

geeigneten Verknüpfung von Angeboten des ÖPNV mit dem motorisierten und nicht mo-

torisierten Individualverkehr Rechnung trägt.“ 

Diesem Grundsatz wird durch Rahmenvorgaben über Qualitätsziele entspro-

chen. Die Qualitätsziele lassen sich den 4 Bereichen Haltestellen, Fahrzeuge, 

Betrieb und Service zuordnen. 

6.4.2 Haltestellen 

Die Haltestellenausstattung soll in erster Linie den Anforderungen der Kun-

den entsprechen. Sie muss als Teil der Gesamtleistung des ÖPNV erkennbar 

sein und darüber hinaus einen akzeptablen Service bieten. Gestaltung und 

Design sollen ein unverwechselbarer Ausdruck des Selbstverständnisses des 

ÖPNV sein und in der Bevölkerung ein positives Image bewirken. Die Aus-

stattung der Haltestellen muss diese Anforderungen weitestgehend bedarfs-

gerecht erfüllen, aber auch im Rahmen des betrieblich, straßenverkehrsrecht-

lich und wirtschaftlich Machbaren bleiben. In dem hier gewählten Baukasten-

prinzip werden bestimmten Haltestellenkategorien bestimmte Ausstattungs-

merkmale zugeordnet. Die angestrebte Grundausstattung (Mindeststandard) 

zeigt Bild 6-4. Die zweckmäßigen Ergänzungen haben optionalen Charakter. 
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Bild 6-4:  Ausrüstungsstandards von Haltestellen im Hochsauerlandkreis 

       Legende

angestrebte Grundausstattung

zw eckmäßige Ergänzung

Pflasterung

Hochbord

Abfallbehälter

Sitzgelegenheit

Beleuchtung

Verkaufsstelle

Wetterschutz

Aufenthaltsfläche

Fahrausweiserwerb und Kundenbetreuung

Fahrausweisautomat

Lautsprecher

Kundenzentrum

Telefon

Hinweise auf Serviceangebote

Tarifinformation

Uhr

Aushangfahrpläne

Fahrgastinformation

Wegweiser zur Haltestelle

Liniennetzplan

Stadtplan/Umgebungsplan

Unternehmenskennzeichnung

Geografische Informationen

Aktueller Betriebszustand

EDV-gestützte Info-Säule

Linienkennzeichnung / Richtungsangabe

Zeichen 224 StVO

Halteste llenkennzeichnung

Haltestellenausstattung

Ausstattung
Kategorie

I II III IV

Haltestellenbezeichnung (Name)
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Haltestellen der Kategorie I sind zentrale Verknüpfungspunkte (z.B. zentrale 

Bahnhöfe, Busbahnhöfe, Rendezvoushaltestellen). Haltestellen der Katego-

rie II sind sonstige Verknüpfungspunkte (z.B. sonstige Bahnhöfe/Haltepunkte, 

Umsteigehaltestellen, Haltestellen mit P+R-Anlagen) und Haltestellen mit  

überdurchschnittlichen Fahrgastzahlen. Haltestellen der Kategorie III sind 

Haltepunkte mit durchschnittlichen Fahrgastzahlen. Haltestellen der Kategorie 

IV sind Haltepunkte mit unterdurchschnittlichen Fahrgastzahlen. In Bild 6-5 

sind die wichtigsten Haltestellen im HSK nach Kommune aufgelistet. Das sind 

die Haltestellen der Kategorien I und II. 

Bild 6-5:  Wichtigste Haltestellen im HSK – Kategorie I und II  

Arnsberg Hallenberg Schmallenberg 
Arnsberg, Bahnhof Hallenberg, Heinrich-Hugo-Platz Sc hmallenberg, Falke 

Arnsberg, Europaplatz Schmallenberg, Habbel 

Arnsberg, Neumarkt Marsberg Schmallenberg, Kirche 

Arnsberg, Klosterbrücke Marsberg, Bahnhof Bad Frede burg, Sparkasse 

Arnsberg, Gutenbergplatz Marsberg, Paulinenstraße O berkirchen, Kirche 

Hüstener Markt Bredelar, Bahnhof Gleidorf, Unterdor f 

Hüsten, Zollamt Westheim, Mitte 

Neheim, Busbahnhof Sundern 
Neheim, Engelbertplatz Medebach Sundern, Rathaus 

Neheim, Johanneskirche Medebach, Marktplatz Sundern , Hauptstraße 

Neheim-Hüsten, Bahnhof Küstelberg Sundern, Settmeck e 

Niedereimer, Zur Friedrichshöhe Düdinghausen, Kirch e Hachen, Bahnhof 

Oeventrop, Kirche 

Meschede Winterberg 
Bestwig Meschede, Busbahnhof Winterberg, Bahnhof 

Bestw ig, Bahnhof Meschede, Winziger Platz Winterber g, Pforte 

Freienohl, Bahnhof Winterberg, Im Hohlen Seifen 

Brilon Freienohl, Markt Niedersfeld, Steinkamp 

Brilon, Markt Siedlinghausen, Sparkasse 

Brilon Wald, Bahnhof Olsberg 
Olsberg, Bahnhof 

Eslohe Olsberg, Ruhrstraße 

Eslohe, Busbahnhof Bigge, Bahnhof 

Bremke, Post 
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6.4.3 Fahrzeuge 

Die Fahrzeugausrüstung  muss sich an der Verkehrsaufgabe der eingesetz-

ten Fahrzeuge orientieren. Die Standards unterscheiden deshalb Busse im 

Schnellverkehr und Regionalverkehr sowie Busse im Stadt-/Ortsverkehr. Ziel 

der Differenzierung ist die Anpassung des ÖPNV-Angebotes an die Anforde-

rungen des Verkehrsmarktes durch die Einführung unterschiedlicher Produkte 

mit jeweils eindeutigem Produktprofil. Bild 6-6 enthält die im HSK angestreb-

ten Standards der Fahrzeugausrüstung. Auch hier wird zwischen einer 

Grundausrüstung (Mindeststandard) und einer zweckmäßigen Ergänzung 

(optional) unterschieden. 

Bild 6-6: Ausrüstungsstandards von Fahrzeugen

Der Fahrgast hat einen Anspruch auf intakte Fahrzeug- und Haltestellenaus-

rüstung. Deshalb müssen Beanstandungen (z.B. defekte Fahrkartenautoma-

ten, Informationstafeln/-anzeigen, Beleuchtung) innerhalb von 24 Stunden 

nach Eingang der Schadensmeldung behoben sein. Größere Schäden, die 

z.B. durch Vandalismus entstanden sind, sollen spätestens nach 3 Werkta-

gen beseitigt sein. 

1)

2)

Fahrzeugausrüstung

Ausrüstung
Stadt-/ OrtsverkehrRegionalverkehrSchnellverkehr

Fahrzeuge im

Einstieg

Niederflur

Kneeling

Inneneinrichtung

Abstellmöglichkeiten

Gepäckablage

Fahrgastinformation

Zielanzeige/Linienkennung

Haltestellenanzeige

Fahrausweiserwerb

Fahrausweisautomat,
 -drucker o.a.

Fahrzeugausstattung

Standardausstattung 1)

Komfortausstattung 2)

Ausstattungsbeispiele: Leselampen, Sonnenschutz, Audioanlage

Klimaanlage

    Legende

angestrebte Grundausstattung

zw eckmäßige Ergänzung

Ausstattungsbeispiele: 
Beschlagfreie Fenster, gepolsterte Sitze, Haltestellen-Wunschtasten und -Ansage, Abfallbehälter, 
Haltegrif fe
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Darüber hinaus ist die Sauberkeit  ein weiteres wichtiges Ziel, den ÖPNV att-

raktiver zu gestalten. Die eingesetzten Fahrzeuge als auch die Haltestellen 

müssen einem sauberen und gepflegten Erscheinungsbild genügen. Be-

schwerden über mangelnde Sauberkeit müssen die Verkehrsunternehmen 

umgehend nachgehen, insbesondere wenn sich verschiedene Beschwerde-

führer zum gleichen Beschwerdegegenstand äußern. Sofern sich Probleme 

mangelnder Sauberkeit außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Verkehrs-

unternehmen befinden (z.B. an Haltestellen), ist ein entsprechender Informa-

tionsfluss zwischen den Beteiligten (z.B. Verkehrsunternehmen und Baulast-

träger) sicher zu stellen. 

6.4.4 Betrieb 

Der Fahrgast hat Anspruch darauf, dass das ÖPNV-Leistungsangebot  den 

Vorgaben des Fahrplans entspricht, die Anforderungen an die Anschlusssi-

cherung erfüllt und die angegebene Taktfolge sowie die Betriebszeiten ein-

hält. Verfrüht durchgeführte Fahrten (ab einer Minute vor planmäßiger Ab-

fahrtszeit) oder Verspätungen ab 30 Minuten gelten als Fahrtausfall. Die 

Auswirkungen solcher Betriebsbeeinträchtigungen auf die Fahrgäste sind 

durch Reservefahrzeuge sowie durch Personalplanung und Personalschu-

lung soweit wie möglich zu begrenzen. Die fahrplanmäßigen Anschlüsse sind 

über Funk zu sichern. 

Pünktlichkeit  ist eine Grundanforderung an einen attraktiven ÖPNV. Gele-

gentliche Störungen und Verspätungen von bis zu 5 Minuten müssen als 

nicht vermeidbar betrachtet werden. Busse und andere im Straßenraum ge-

führte Verkehrsmittel des ÖPNV können dieser Anforderung jedoch teilweise 

nicht immer gerecht werden, weil sie unter anderem Behinderungen durch 

den MIV ausgesetzt sind. Solche Behinderungen haben sowohl Fahrzeitver-

längerungen als auch Fahrzeitschwankungen zur Folge. Um dem entgegen-

zuwirken, sind die bestehenden Behinderungen im Straßenraum durch ge-

eignete Beschleunigungsmaßnahmen abzubauen.  

Der Einsatz geeigneter Maßnahmen hängt sehr stark von den jeweiligen 

räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten ab. Aus diesem Grund scheint es 

nicht sinnvoll, einheitliche Maßnahmenstandards zu definieren. Vielmehr ist 

es zweckmäßig, nach einer differenzierten Analyse der jeweiligen Verkehrs-

abläufe (Aufzeigen von Ort, Umfang und Art der Behinderung) aus einem Ka-
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talog von möglichen Beschleunigungsmaßnahmen die für die spezielle Situa-

tion bestmögliche zu wählen. 

Bei der Maßnahmenplanung müssen besonders bedeutsame Nahverkehrs-

strecken mit hohem Fahrgastaufkommen und durch Fahrgastbeschwerden 

wiederholt bekannte Problempunkte vorrangig behandelt werden. 

6.4.5 Service 

Einen weiteren Aufgabenschwerpunkt liegt in der Verbesserung der Fahr-

gastinformation . Durch einheitlich aufgebaute und verständliche Fahrpläne 

und Tarifinformationen werden der Bevölkerung bzw. den Fahrgästen die an-

gebotenen Möglichkeiten und Qualitäten des ÖPNV zugänglich gemacht. 

Fehlende Fahrplanaushänge und Tarifinformationen sollen innerhalb von 

24 Stunden nach bekannt werden des Mangels ersetzt werden. 

Bei Verspätungen von mehr als 5 Minuten sollte der Fahrgast über den Ver-

kehrszustand informiert und ggf. auf Ausweichverbindungen hingewiesen 

werden. Dazu können z.B. an besonders bedeutenden Haltestellen dynami-

sche Abfahrtsinformationen dienen. Die zu erwartenden Entwicklungen der 

Telematik werden die Fahrgäste zudem in die Lage versetzen, selbst Infor-

mationen 

über Mobiltelefone oder Kleinstcomputer (z.B. Personal Digital Assistants, 

Smartphones) abzurufen. 

Des Weiteren muss die Erreichbarkeit des Verkehrsunternehmens gewähr-

leistet sein, um Fahrplan- und Tarifauskünfte zu erhalten und etwaige Be-

schädigungen und Mängel melden zu können. Im Falle einer Beschwerde 

sollte die Bearbeitungszeit weniger als zwei Wochen betragen. Zumindest 

muss innerhalb dieser Zeit eine qualifizierte Eingangsbestätigung erfolgen, in 

der ein konkreter Termin für die Antwort genannt wird. 

In einem modernen Dienstleistungsunternehmen haben die Kunden Anspruch 

auf Freundlichkeit und Kompetenz  der Mitarbeiter. Es gehört zu den 

Grundanforderungen der Angestellten, in jeder Situation ruhig und höflich zu 

reagieren. 
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Die Sicherheit  an Haltestellen und in den Fahrzeugen muss gewährleistet 

sein. Dabei sind die Sicherheitsbedürfnisse bestimmter Nutzergruppen (z.B. 

Frauen, Kinder, Personen mit Mobilitätseinschränkung) besonders zu berück-

sichtigen. Dies kann z.B. durch ausreichende Beleuchtung und gute Ein-

sichtmöglichkeiten der Haltestelle erreicht werden. In den Fahrzeugen sollen 

die Fahrgäste jederzeit in Kontakt zum Personal treten können. Das Personal 

muss technisch in der Lage sein, Rettungsmaßnahmen schnell zu ergreifen. 
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7 Investitions- und Finanzierungsplanung 

Der Hochsauerlandkreis und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden 

finanzieren im ÖPNV 

�x die beim kommunalen Unternehmen RLG ggf. entstehenden Fehlbeträge, 

sofern die Betriebskosten nicht durch Fahrgelderlöse und Ausgleichszah-

lungen/Finanzzuweisungen Dritter (Bund/Land) gedeckt werden, sowie 

Kosten aus den im Auftrag des HSK übernommenen Verkehrsmanage-

mentaufgaben, 

�x Infrastrukturmaßnahmen, sofern die Kosten von Nahverkehrsinvestitionen 

nicht durch Zuschüsse nach GVFG und sonstige Landeszuweisungen ge-

deckt sind. 

Neben den Investitionszuschüssen nach GVFG und sonstigen Landeszuwei-

sungen stehen dem HSK als Aufgabenträger nach §14 ÖPNVG NRW eine 

jährliche Pauschale von 0,15 Mio. Euro zur allgemeinen Förderung der Pla-

nung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV zur Verfügung. Darüber 

hinaus erhält der HSK nach § 13 ÖPNVG NRW pauschalierte Zuwendungen 

auf der Grundlage der Vorhaltekosten für Fahrzeuge. Letztere sind für die 

Fahrzeugbeschaffung sowie für sonstige Investitionsmaßnahmen des ÖPNV 

bestimmt.

Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage des Hochsauerland-

kreises besteht die Notwendigkeit, die ÖPNV-bedingten Ausgaben innerhalb 

der nächsten 5 Jahre auf maximal heutigem Niveau zu begrenzen. Verbesse-

rungen im ÖPNV können nur noch dann durchgeführt werden, wenn sie kos-

tenneutral sind. Als besonders erfolgreich hat sich in dieser Hinsicht die Stär-

kung der Stadtverkehre durch optimierte Angebote erwiesen. 

Sollten sich während der Laufzeit des vorliegenden Nahverkehrsplans die 

vorgenannten Rahmenbedingungen ändern und – möglicherweise sogar er-

hebliche – Kosteneinsparungen erfordern, müssen auch für den Regionalver-

kehr neue Konzepte entwickelt werden. Hierbei ist z.B. an den verstärkten 

Einsatz bedarfsorientierter Angebote und Bürgerbusverkehre zu denken. 

Der Hochsauerlandkreis und der Kreis Soest haben vereinbart, den aus Per-

sonen- und Güterverkehr resultierenden Jahresfehlbetrag der Regionalver-



7  Investitions- und Finanzierungsplanung 83

Nahverkehrsplan Hochsauerlandkreis 2005 – 2009 

kehr Ruhr-Lippe GmbH auszugleichen, und zwar seit dem Wirtschaftsjahr 

1997 im Verhältnis 56,8 % (HSK) zu 43,2 % (Kreis Soest). 

Ähnlich wie bei der Finanzierung des Leistungsangebotes ist auch bei der 

Finanzierung von Investitionsmaßnahmen eine angespannte Finanzsituation 

zu verzeichnen. Diese betrifft nicht nur den Kreis, sondern auch die finanziel-

len Ressourcen des GVFG und des Landes NRW. Den vielen begründeten 

Maßnahmen des HSK steht insoweit ein schwer einzuschätzendes Szenario 

für Prioritäten und Realisierungszeiträume gegenüber. 

Für die Fortschreibung des ÖPNV-Landesprogramms 2002-2006 hat die Be-

zirksregierung Arnsberg eine Vorschlagsliste erstellt. Die Vorschlagsliste ent-

hält 5 Maßnahmen im HSK (vgl. Bild 7-1) mit einem Gesamtvolumen von 

ca. 3,91 Mio. Euro bei einem möglichen Eigenanteil von 0,42 Mio. Euro. 

Darüber hinaus plant die Stadt Sundern die Errichtung eines Busbahnhofes in 

der Ortsmitte von Sundern. Die Gesamtkosten sind mit ca. 1,50 Mio. € ange-

setzt.

Die für die neuen Maßnahmen zur Verfügung stehenden Mittel sind noch 

nicht bekannt. Die Vorschläge zur Fortschreibung des ÖPNV-

Landesprogramms und damit die Sicherstellung der Finanzierung neuer För-

dermaßnahmen steht unter dem Vorbehalt der noch zu verabschiedenden 

Haushalte des Landes NRW. 

Geplante ÖPNV-Investitionen 

 Antragsteller Vorhaben 
Gesamt-
kosten
[Mio. €] 

Gesamte 
Zuwendungen

[Mio. €] 

Arnsberg (Stadt) 21 Fahrradboxen an Bahnhöfen im Stadtgebiet 
Arnsberg 

0,06 0,03

Olsberg (Stadt) ZOB und P+R-/B+R-Anlage am Bahnhof in  
Olsberg

1,40 1,26

Hochsauerlandkreis 
(Kreis)

Service und Sicherheitszentrale im HSK 0,61 0,55

Meschede (Stadt) Neubau eines Busbahnhofs (ZOB) mit P+R-/B+R-
Anlage in Meschede Freienohl 

0,35 0,31

Brilon (Stadt) ZOB am Schulzentrum Brilon 1,49 1,34

Summe 3,91 3,49

Bild 7-1: Geplante Investitionen in den ÖPNV des HSK bis zum Jahr 2008 (Mio. Euro) 
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8 Anlage 

8.1 Bilanz der Umsetzung des NVP 1997 – 2004 

Regionalbusverkehr mit dem Umland 

- Hauptverkehrszeit 

- Schwachverkehrszeit 

Regionalbusverkehr innerhalb des Kreises 

- Hauptverkehrszeit 

- Schwachverkehrszeit 

Stadt-/Ortsbusverkehr 

- Hauptverkehrszeit 

- Schwachverkehrszeit 

8.2 Liniennetzgrafik 

8.3 Liniensteckbriefe 

Regional-/Schnellbusverkehr 

Stadt-/Ortsbusverkehr 

Nachtbusverkehr 


